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Zusammenfassung
die Altersbestimmung ist eine wichtige und zugleich komplexe und anspruchsvolle Aufgabe, die für Behörden 
erforderlich sein kann, um bei unbekanntem Alter einer Person festzustellen, ob sie ein Erwachsener oder ein 
Kind ist. dies erfolgt zur Gewährleistung des Schutzes von Kindern und damit ihnen die Bestimmungen gewährt 
werden, zu denen sie nach dem Gesetz berechtigt sind, sowie um auch zu verhindern, dass Erwachsene als Kin
der eingestuft werden und zusätzliche Leistungen ausnutzen wie den Zugang zu Bildung oder die Stellung eines 
Vertreters, wozu Erwachsene keine Berechtigung haben. die Aufgabe ist jedoch kompliziert, da die Personen oft 
ohne irgendwelche dokumente oder Nachweise für ihr Alter eintreffen. derzeit gibt es auch keine methode für 
die Bestimmung des genauen Alters einer Person und es gibt Bedenken bezüglich der Zudringlichkeit und der 
Genauigkeit der verwendeten methoden. die sich daraus ergebenden Folgen sind schwerwiegend, weil es dazu 
kommen kann, dass ein Kind wie ein Erwachsener oder ein Erwachsener wie ein Kind behandelt wird. die metho
den sollten auch die Person und ihre menschenwürde respektieren.

diese Veröffentlichung versucht daher, die wichtigsten Punkte nach maßgabe des internationalen, europäischen 
und nationalen rechts hervorzuheben, die beim Vornehmen der Altersbestimmung zu berücksichtigen sind. die 
wichtigsten, zu berücksichtigenden Punkte sind folgende:

• vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls bei Altersbestimmungsverfahren;

• die Umstände, unter denen Altersbestimmung ein rechtmäßiges und notwendiges Ziel sein kann;

• die relevanten Verfahrensmaßnahmen und garantien, die während des Altersbestimmungsverfahrens gege
ben sein müssen;

• die möglichen verwendeten methoden, ihre jeweiligen Vor und Nachteile sowie was dabei für die Gewähr
leistung der mindestanforderungen der rechtsvorschriften gegeben sein muss;

• die rolle anderer Akteure im Altersbestimmungsverfahren.

darüber hinaus können sich die Nutzer auch auf mehrere referenzinstrumente stützen. dazu gehören:

• Checklisten zur Unterstützung von Nutzern beim Identifizieren wichtiger Punkte für die Berücksichtigung;

• Beispiele zur Praxis in Mitgliedstaaten und Expertenempfehlungen;

• ein umfassendes Glossar mit Definitionen der verwendeten Begriffe, Quellenangaben der definitionen, 
möglichen Synonymen sowie Hinweisen zu potenzieller Verwechslungsgefahr; 

• Übersicht der internationalen, europäischen und nationalen rechtlichen und politischen Rahmenbedin-
gungen sowie internationale Leitlinien zur Altersbestimmungspraxis;

• Zusammenfassung der gesetzlichen Bestimmungen, thematisch unterteilt nach Verfahrensmaßnahme oder 
garantie mit Verweis auf den relevanten Artikel der Bestimmung.

Alle verwendeten methoden haben Vorteile und Nachteile, aber keine der derzeit verfügbaren methoden kann 
mit Sicherheit das genaue Alter einer Person bestimmen. Zum Teil liegen die Ursache für die Vielfalt und die 
Unterschiede in der Praxis in der häufig vorkommenden Bekanntmachung der zu verwendenden methoden für 
die mitgliedstaaten in nationalen Gesetzen und rechtsvorschriften. Aus diesem Grund wurde in diesem Stadium 
befunden, dass man sich anstelle auf die Förderung einer bestimmten methode, auf Empfehlungen für die För
derung gemeinsamer Verfahren und Ansätze konzentrieren sollte. dadurch wird ein effizientes und wirksames 
System möglich, wie es im Asylrecht vorgesehen ist und das die rechte von Kindern beachtet.

die wichtigsten Empfehlungen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

• Bei allen vorgenommenen maßnahmen ist das Kindeswohl vorrangig zu berücksichtigen;

• Altersbestimmung soll nur bei Zweifeln am angegebenen Alter zum legitimen Zweck der Feststellung, ob 
eine Person ein Erwachsener oder ein Kind ist, vorgenommen werden;

• die Bestimmung soll mit interdisziplinärem und ganzheitlichem Ansatz erfolgen;

• vor der Nutzung der ärztlichen Untersuchung sollten zuerst dokumente oder andere Formen verfügbarer 
Nachweise berücksichtigt werden;
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• Altersbestimmung sollte mit vollem respekt für die Würde der Person durchgeführt werden und die am 
wenigsten zudringlichen methoden sollten dafür ausgewählt werden;

• die Personen und/oder deren Vertreter sollen der Bestimmung zustimmen und sollen entsprechend ihrem 
Alter und ihrer reife befragt werden. die Verweigerung der Vornahme einer Altersbestimmung soll an sich 
nicht zur Verweigerung des Anspruchs auf Schutz führen;

• damit die Personen aufgeklärte Zustimmung geben können, müssen sie und/oder ihr Vertreter über die 
methoden, mögliche Konsequenzen des resultats der Untersuchung sowie der Konsequenzen der Verwei
gerung der Vornahme einer ärztlichen Untersuchung aufgeklärt werden. Solche Informationen sind kos
tenlos und in einer Sprache mitzuteilen, die sie verstehen oder von der vernünftigerweise angenommen 
werden darf, dass sie sie verstehen;

• ist eine Person mit dem Ergebnis einer Altersbestimmung nicht einverstanden, muss sie eine möglichkeit 
zur Anfechtung der Entscheidung haben;

• alle Personen, die damit zu tun haben, sollten eine für ihr Fachwissen relevante Grundausbildung und fort
laufende Schulung erhalten. das sollte auch eine Schulung zu den Bedürfnissen von Kindern mit einschließen.
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Einleitung
die vorliegende Veröffentlichung wurde vom Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) gemäß sei
nem in Verordnung (EU) Nr. 439/2010 (1) und im „Aktionsplan für unbegleitete Minderjährige der Europäischen 
Kommission“ (2010-2014) (2) verankerten Mandat erstellt.

durch die Anerkennung der Altersbestimmung als „entscheidenden“ Punkt, weil sie eine reihe von Verfahrens 
und rechtlichen Garantien in den rechtsvorschriften auslöst, fordert der Aktionsplan der Europäischen Kommis
sion speziell das EASO auf, Schulungsmaßnahmen zur Altersbestimmung zu organisieren, bewährte Praktiken für 
die Aufnahmebedingungen, Asylverfahren und die Integration unbegleiteter minderjähriger zu entwickeln und ein 
Handbuch über Altersbestimmung zu erstellen. damit werden die Unterschiede der in Europa verwendeten Ver
fahren und Techniken hervorgehoben und insbesondere Bedenken hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit, Zuver
lässigkeit und Standards der Verfahren geäußert.

In dem am 12. September 2013 (3) verabschiedeten Initiativbericht des Europäischen Parlaments über die Lage 
unbegleiteter minderjähriger wird die Kommission aufgefordert, in die strategischen Leitlinien auf bewährten 
Verfahren fußende, gemeinsame Normen für die methode der Altersfeststellung aufzunehmen, die auf einem 
mehrschichtigen und interdisziplinären Ansatz beruhen sollen; die Altersfeststellung soll auf wissenschaftliche, 
sichere, kindgerechte, geschlechterdifferenzierte und faire Weise durchgeführt werden, mit besonderer Berück
sichtigung von mädchen, und sie sollte von unabhängigen, qualifizierten Fachkräften und Sachverständigen durch
geführt werden; es wird daran erinnert, dass die Altersfeststellung unter gebührender Wahrung der rechte des 
Kindes und unter Gewährleistung seiner körperlichen Unversehrtheit durchzuführen und die menschenwürde 
stets gebührend zu beachten ist und bei Zweifeln bezüglich des Alters bei minderjährigen der Grundsatz „in dubio 
pro reo“ zu gelten hat; es wird zudem daran erinnert, dass medizinische Untersuchungen nur durchgeführt wer
den sollten, wenn alle anderen methoden der Altersfeststellung bereits ausgeschöpft sind, und dass es ermög
licht werden muss, die Ergebnisse einer Bewertung anzufechten; es wird die Arbeit der EASO zu diesem Thema 
begrüßt, die bei allen den Umgang mit minderjährigen betreffenden maßnahmen herangezogen werden sollte.

In diesem Zusammenhang ist die praktische Unterstützung der mitgliedstaaten im Bereich Altersbestimmung Ziel 
dieser Veröffentlichung. diese Veröffentlichung ist ein unverbindliches Instrument für die Auslegung und Umset
zung des EUBesitzstands und sollte als referenzinstrument für die Unterstützung von politischen Entscheidungs
trägern und Beamten dienen, die an der Entwicklung, Überprüfung oder Umsetzung von Altersbestimmungspolitik 
und verfahren aktiv beteiligt sind.

die Altersbestimmung ist der Prozess, mit dessen Hilfe die Behörden versuchen, das chronologische Alter oder 
die Altersstufe festzustellen oder festzustellen versuchen, ob eine Person ein Erwachsener oder ein Kind ist. Im 
UNÜbereinkommen über die rechte des Kindes (UNKrK), Allgemeine Bemerkung Nr. 6 ist festgelegt, dass: die 
Identifizierung eines Kindes als unbegleitetes und von den Eltern getrenntes Kind eine Altersbestimmung mit ein
schließt, bei der die äußere Erscheinung, aber auch die psychische reife berücksichtigt werden soll. die Bestim
mung muss auf wissenschaftliche, sichere, kindgerechte, geschlechterdifferenzierte und faire Weise durchgeführt 
werden, jedes risiko der Verletzung der körperlichen Unversehrtheit des Kindes vermeiden und die menschen
würde stets gebührend beachten. Altersbestimmung sollte nur angewendet werden, wenn es Grund zu ernsten 
Zweifeln am Alter einer Person gibt. dazu können verschiedene Prozesse oder Verfahren gehören, die entweder 
einzeln oder kombiniert durchgeführt werden, wie Analyse von Urkundenbeweis, Gespräch, röntgenaufnahme, 
körperliche oder andere ärztliche Untersuchung. Ziel der Altersbestimmung ist es, festzustellen, ob es sich bei 
einer Person mit nicht bekanntem Alter um einen Erwachsenen oder ein Kind handelt. dies ist für die rechte und 
Behandlung der Person und Anderer relevant, insbesondere für andere Kinder, die versehentlich als Erwachsene 
behandelt wurden.

Neben der Definition eines Kindes als „jeder mensch mit einem Alter unter achtzehn Jahren, sofern die Volljäh
rigkeit nach dem für das Kind geltenden recht nicht früher erreicht ist“ schreibt das UNÜbereinkommen über die 
rechte des Kindes in seinem Artikel 3 auch fest, dass: bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob 
sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder 
Gesetzgebungsorganen getroffen werden, das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt ist, der vorrangig berücksich-
tigt wird. diese Bestimmung, die auch als grundlegendes Konzept und Grundsatz bei der Auslegung des gesam
ten UNÜbereinkommens über die rechte des Kindes berücksichtigt wird, ist noch allumfassender in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union verankert. In Artikel 24 der Charta heißt es: „Bei allen Kinder betreffen
den maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung 

(1) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEx:32010r0439:dE:NOT
(2) Aktionsplan für unbegleitete minderjährige der Europäischen Kommission (20102014) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

do?uri=CELEx:52010dC0213:dE:NOT
(3) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1303009&t=d&l=en

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0213:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0213:DE:NOT
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sein.“ Sowohl das UNÜbereinkommen über die rechte des Kindes als auch die Charta der Grundrechte der Euro
päischen Union gewähren Kindern besondere rechte und besonderen Schutz, die zusätzlich zu den rechten und 
dem Schutz hinzukommen, die Erwachsenen zugestanden werden. dieses besondere Augenmerk auf Kinder spie
gelt sich auch in den rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen der EU wider, die im Anhang angegeben 
sind und gewährleisten, dass es gemeinsame und mindeststandards für die Garantie des Schutzes für Kinder gibt.

die Altersbestimmung kann bedeutende und weitreichende Auswirkungen auf die Person, auf ihre Ansprüche und 
den Genuss von bestimmten rechten und Schutzbestimmungen haben. die Sache stellt sich jedoch als komple
xes Problem dar, da es derzeit keine methode gibt, die das genaue Alter einer Person bestimmen kann. Es wird 
immer eine Fehlerspanne geben und damit auch die möglichkeit bleiben, dass eine Person fälschlicherweise ent
weder als Erwachsener oder als Kind eingestuft wird.

Ziel dieser Veröffentlichung ist die Förderung von guten internationalen und europäischen Praktiken und die 
Bereitstellung eines Hilfsmittels für die mitgliedstaaten, die ihre Altersbestimmungspraktiken entwickeln möch
ten. Schwerpunkt wird auch die Gewährleistung des Grundsatzes des Wohles des Kindes und die Wahrung der 
Rechte von Kindern im breiteren Sinne sein. Ziel dieser Veröffentlichung ist es, zu effektiven, effizienten Altersbe-
stimmungsprozessen anzuregen und die Mitgliedstaaten bei der Stärkung und dem Schutz von Verfahrens-
standards zu unterstützen, indem Verfahren hervorgehoben werden, die im Einklang mit nationalen, EU und 
internationalen richtlinien stehen.

diese Veröffentlichung befasst sich in erster Linie mit der Altersbestimmung im Asylbereich, kann jedoch auch 
als nützliche referenz in anderen Bereichen dienen, in denen die Altersbestimmung eine wichtige rolle spielt, 
wie etwa die Identifizierung von Kindern im Zusammenhang mit der Ermittlung ihrer Schuldfähigkeit, bei Opfern 
von menschenhandel oder beim Zugang zu einer befristeten Aufenthaltserlaubnis gemäß der richtlinie zur Sank
tionierung von Arbeitgebern illegaler drittstaatsangehöriger, Altersbestimmung für Zwecke der Aufnahme und 
rückführungsbedingungen und alle Einwanderungsverfahren mit migrierenden unbegleiteten oder von den Eltern 
getrennten Kindern, die Altersbestimmung umfassen.

In den letzten Jahren haben sich mehrere Studien auf nationaler, EU und internationaler Ebene mit dieser Frage 
beschäftigt. Zwar hat keine der Studien gleichzeitig die Lage in allen mitgliedstaaten berücksichtigt und es wur
den tatsächlich nicht alle mitgliedstaaten von den Studien abgedeckt, aber übereinstimmendes Ergebnis aller 
Berichte war, dass es keinen gemeinsamen Ansatz für die Altersbestimmung in den europäischen Ländern 
gibt (4). In einigen Fällen kommt es zu unterschiedlichen Praktiken nicht nur auf mitgliedstaatsebene, sondern 
auch in den mitgliedstaaten auf regionaler Ebene.

mit dieser Veröffentlichung beabsichtigt das EASO jedoch nicht die Empfehlung eines gemeinsamen Konzepts für 
die Altersbestimmung oder einer einzigen optimalen methode. derzeit gibt es keine methode, die das genaue 
Geburtsdatum einer Person feststellen kann. Ungeachtet der angewendeten methode ist es allerdings wichtig, 
den Schwerpunkt auf die Gewährleistung von effizienten und effektiven Verfahren zu legen, und haben die mit
gliedstaaten die Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Prozesse: a) die rechte von Kindern einhalten, b) posi
tive Auswirkungen haben, c) nachvollziehbar sind, d) effizient und effektiv sind, e) tragbar sind.

die vorrangige Zielgruppe dieser Veröffentlichung sind politische Beauftragte; sie kann jedoch auch für operative 
mitarbeiter sowie andere Akteure relevant sein, die mit Kindern umgehen müssen. Solche Akteure können u. a. 
Angehörige der rechtsberufe, Sozialarbeiter oder Vormunde sein, die eine spezielle Pflicht zur Pflege oder Ver
antwortung für das Wohl des Kindes haben.

(4) Europäische Länder bezieht sich auf die EUmitgliedstaaten, Norwegen und die Schweiz.
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methodik
diese Veröffentlichung wurde durch Fachliteraturrecherchen, sowohl formaler (EASOAltersbestimmungsFrage
bogen) als auch informeller Befragung aller mitgliedstaaten sowie von Norwegen, der Schweiz, Australien, Neusee
land und den Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Kommission, der Agentur der Europäischen Union 
für Grundrechte (FrA), menschenrechts und Vormundschaftsorganisationen, Kinderrechtsgruppen, mitgliedern 
von Gerichten, Unicef, UNHCr und unabhängigen Experten einschließlich denen der medizinischen Berufe erstellt.

Erfassung der Informationen
diese Veröffentlichung enthält Informationen, die während des Zeitraums der recherchen über das Thema von 
September 2011 bis Juli 2013 erfasst wurden.

der Inhalt und die dokumente für die Veröffentlichung wurden aus mehreren Quellen zusammengestellt, zu 
denen auch material gehört, das aus einer reihe von Expertensitzungen hervorgegangen ist, die 2012 vom EASO 
veranstaltet wurden. Eine reihe von fachbezogenen Quellen in Papierform und elektronischer Form wurden in 
den Zeitrahmen und für den untersuchten Bereich konsultiert. die vollständigen Verweise sind im Literaturver
zeichnis nachschlagbar.

Einschlägige Leitlinien und Beispiele für gute Praktiken der mitgliedstaaten wurden mit in das Handbuch aufge
nommen. In relevanten Fällen schließt das auch die Ergebnisse der EU und einzelstaatlichen Jurisprudenz (recht
sprechung) mit ein.

Neben der Praxis in den mitgliedstaaten sind auch relevante Orientierungshilfen und materialien aus anderen 
Quellen einschließlich von zwischenstaatlichen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, Gerichten, sozi
alen diensten und von medizinischen Fachkräften mit eingeflossen.

Expertenkonsultation
Im November 2012 wurde ein Entwurf dieser Veröffentlichung den Teilnehmern der EASOExpertensitzungen 
über den Inhalt und den Anwendungsbereich des Inhalts vorgelegt. Sie wurden gebeten, ihn zu überprüfen und 
zu kommentieren. dieser erste Entwurf wurde für weitere Angaben und Beiträge auch an die nationalen Kon
taktstellen der mitgliedstaaten gesendet, womit dann die Grundlage für diese Veröffentlichung gebildet wurde. 
Außerdem wurde im August 2013 ein kommentierter Entwurf an eine Expertenreferenzgruppe aus allen mitglied
staaten, assoziierten oder noch nicht assoziierten Ländern, der Europäischen Kommission und der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte (FrA) gesendet.

darüber hinaus arbeitete auch eine reihe von Agenturen, Einrichtungen und Organisationen mit Erfahrungen 
in der Altersbestimmung, die an den EASOExpertensitzungen über Altersbestimmung beteiligt waren, in dieser 
referenzgruppe mit. Es folgt eine Auflistung der Teilnehmer: UNHCr, Unicef, Save the Children, Separated Chil
dren in Europe Programme (SCEP), ECrE, IArLJ, France Terre d’Asile, Bundesfachverband Unbegleitete minder
jährige Flüchtlinge (B_UmF), The Association of directors of Children’s Services (AdCS), Arbeitsgemeinschaft für 
Forensische Altersdiagnostik (AGFAd) und das Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber). Alle mitglie
der der referenzgruppe wurden um Kommentare gebeten und alle Kommentare wurden berücksichtigt und die 
meisten davon eingearbeitet. die Veröffentlichung hat zwar von den Beiträgen von mitgliedern der Gerichte pro
fitiert, was aber nicht bedeutet, dass die Veröffentlichung gerichtlich genehmigt ist. Außerdem ist zu beachten, 
dass der Inhalt nicht unbedingt die meinung der mitglieder der referenzgruppe wiedergibt und die endgültige 
Entscheidung über die Aufnahme von Inhalten beim EASO liegt.

Aufbau der Veröffentlichung
der Inhalt der Veröffentlichung ist folgendermaßen aufgeteilt: Kapitel 1 behandelt die Umstände der Altersbestim-
mung. Es beschreibt die Umstände, unter denen die Altersbestimmung vorgenommen werden sollte, die Gründe 
für die Altersbestimmung, die verschiedenen zu befolgenden Verfahren und die relevanten, beteiligten Akteure. 
In Kapitel 2 folgt dann eine eingehende Betrachtung der Verfahrensmaßnahmen und -garantien. Es untersucht 
die Anwendung des Prinzips des „Wohl des Kindes“, das die rechte des Kindes hervorhebt, die zu berücksichti
gen sind und die Verfahrensgarantien für die Gewährleistung der Anwendung dieser Standards erhöht. Kapitel 3 
beschäftigt sich eingehend mit den verwendeten Instrumenten und Methoden der Altersbestimmung. Es soll eine 
Übersicht bieten sowie den Austausch von Informationen und Fachwissen erleichtern und gibt einen objektiven, 
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evidenzbasierten und ausgewogenen Überblick über „medizinische“ und „nichtmedizinische“ methoden. Auf der 
Grundlage der Anwendung von methoden, Verfahren und Garantien behandelt Kapitel 4 deren Berücksichtigung 
bei der Entscheidungsfindung. Es umfasst insbesondere die Fragen der Beweiswürdigung und Glaubwürdigkeit, 
der mitteilung der Entscheidung an den Bewerber und der möglichkeiten für Widerspruch. In Kapitel 5 wird in 
einer Anleitung die Frage der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren erörtert. Es skizziert die rolle möglicher 
Interessengruppen für die Altersbestimmung, einschließlich der Zusammenarbeit mit und Beziehung zu zwischen
staatlichen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, nationalen sozialen diensten, medizinischem Fach
personal, Vormunden, Vertretern, dolmetschern usw. Kapitel 6 richtet seinen Blick nach vorn und erörtert die 
nächsten praktischen Schritte. Sie finden darin einen Überblick über mögliche zukünftige methoden, mögliche 
operative und praktische maßnahmen, Qualitätsmechanismen und Instrumente, die derzeit zur Verfügung ste
hen, sowie Informationen über die Verwendung von EUFonds. der Anhang enthält Literaturverzeichnis, definitio
nen und Glossar, rechtspolitik und rahmen, Zusammenfassung der gesetzlichen Bestimmungen und Übersichten 
zu den derzeit beim Altersbestimmungsprozess verwendeten, verschiedenen Verfahrens und Schutzelementen 
sowie zu nach Ländern eingeteilten Altersbestimmungsmethoden.
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Kapitel 1 – Umstände der Altersbestimmung
dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Umstände, unter denen die Altersbestimmung vorgenommen wer
den kann. Es untersucht auch die Gründe für die Altersbestimmung, die verschiedenen Verfahren, die zu befol
gen sind, und die relevanten Akteure, die daran beteiligt sind.

1.1. Warum ist Altersbestimmung notwendig?
die Altersbestimmung ist notwendig, um zu bestimmen, ob eine Person ein Erwachsener oder ein Kind ist, wenn 
Zweifel über das angegebene Alter bestehen. Während für uns Europäer das Wissen des eigenen Alters offen
sichtlich erscheinen mag, weisen von Unicef erstellte Statistiken darauf hin, dass in den Entwicklungsländern nur 
für die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren ihre Geburt registriert ist (5). Kinder können ohne Ausweis oder Auf
enthaltsdokumente eintreffen, die (ihre Identität und) ihr chronologisches Alter bescheinigen würden. Außerdem 
können einige Personen dokumente vorlegen, deren Echtheit jedoch fragwürdig sein kann, und/oder die nicht 
als ausreichender Beweis für das Alter angesehen werden können.

das UNÜbereinkommen über die rechte des Kindes (nachfolgend als UNKrK bezeichnet) definiert als Kind jeden 
menschen mit einem Alter unter achtzehn Jahren, sofern die Volljährigkeit nach dem für das Kind geltenden recht 
nicht früher erreicht ist (Artikel 1). Aus diesem Grund ist die Kenntnis des Alters und der Identität einer Person 
wichtig, weil dadurch festgelegt ist, ob und wie lange jemand zu Kindersonderrechten im Sinne des Übereinkom
mens und der einschlägigen nationalen Gesetze berechtigt ist.

darüber hinaus betrifft die mitgliedstaaten auch die Sorge um das risiko der Einordnung unbegleiteter Kinder 
unter Erwachsenen und umgekehrt. Aus diesem Grund kann die Altersbestimmung erforderlich sein, um eine Ein
quartierung von Kindern unter Erwachsenen oder ihre Ingewahrsamnahme (mit Erwachsenen) zu verhindern. Es 
kann auch vorkommen, dass einige Erwachsene wissentlich versuchen, sich als Kinder auszugeben, um so von den 
zusätzlich gewährten Bestimmungen zu profitieren. Also ist eine Absicherung dafür erforderlich, dass Kinder von 
den zusätzlichen Bestimmungen und entsprechenden Garantien profitieren und dass bei sich als Kinder ausge
benden Erwachsenen verhindert wird, dass sie von Bestimmungen profitieren, zu denen sie nicht berechtigt sind.

die Untersuchung von internationalen Schutzansprüchen, die Kinder einfordern, kann anderen Verfahrensmaß
nahmen und standards unterliegen als die von Erwachsenen eingeforderten (Anwendung der Beweislast, Art der 
Beweismittel und des Grundsatzes „in dubio pro reo“ (siehe UNHCrLeitlinien über internationalen Schutz Nr. 8)). 
Ebenso können die Anspruchstypen von Kindern sich ganz beträchtlich von denen der Erwachsenen unterscheiden 
(Zwangs/Frühehen, Zwangsrekrutierung (minderjähriger), weibliche Genitalbeschneidung (meist bei mädchen)).

Außerdem stehen viele andere rechte und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der Volljährigkeit. Ange
sichts der in den EUmitgliedstaaten dem Alter beigemessenen Bedeutung wird die Bestimmung des „Alters“ 
ihren Integrationsprozess vereinfachen. die Altersbestimmung kann auch für andere Aspekte des Lebens einer 
Person und nicht nur für den Asylprozess relevanz haben. deswegen ist die Altersbestimmung erforderlich, um 
das Kind beim Erkennen seines rechts auf diesen Aspekt der Identität zu unterstützen. In der Praxis erhalten Kin
der rechte und es werden Ihnen Erlaubnisse entzogen und Pflichten auferlegt, was in verschiedenen Altersstu
fen, sogar bevor sie das 18. Lebensjahr vollenden, geschieht.

die folgende, unvollständige Liste enthält Beispiele wie u. a.:

• Einwanderungsverfahren

• Alter, in dem man heiraten darf

• Zustimmung zu sexuellen Beziehungen

• Zustimmung zu oder Ablehnung von Gesundheitsfürsorge

• Aufnahme in militär/Wehrdienst

• Teilnahme an Leistungssport

(5) Unicef: The State of the world’s children 2011: Adolescence, An age of opportunity (Februar 2011), verfügbar unter: http://www.unicef.org/publications/
index_57468.html 
Unicef: discussion paper: Age Assessment practices, a literature review & annotated bibliography (April 2011), verfügbar unter: http://www.unicef.org/
protection/Age_Assessment_Practices_2010.pdf 
Unicef: Identification of Unaccompanied and Separated Children: Exploring Age Assessment Challenges, background and discussion paper: 
Unicef: Age Assessment: A technical note (Januar 2013), verfügbar unter: http://www.unicef.org/protection/files/Age_Assessment_Note_final_
version_ %28English %29.pdf

http://www.unicef.org/publications/index_57468.html
http://www.unicef.org/publications/index_57468.html
http://www.unicef.org/protection/Age_Assessment_Practices_2010.pdf
http://www.unicef.org/protection/Age_Assessment_Practices_2010.pdf
http://www.unicef.org/protection/files/Age_Assessment_Note_final_version_%28English%29.pdf
http://www.unicef.org/protection/files/Age_Assessment_Note_final_version_%28English%29.pdf
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• Beschränkungen hinsichtlich des mindestalters für Beschäftigung

• Alter der Strafmündigkeit

• Verfahrensgarantien für Kinder in Strafjustizsystemen

1.2. Wann ist Altersbestimmung vorzunehmen?
Wie in der unten stehenden Tabelle zu sehen ist, können sowohl der Zeitpunkt einer Altersbestimmung als auch die 
Situationen, die eine Bestimmung auslösen, für das „Wann“ ausschlaggebend sein. Antworten auf dem EASOFra
gebogen zur Altersbestimmung weisen darauf hin, dass sie unter den folgenden Umständen vorgenommen wird:

Zeitrahmen Gründe für Altersbestimmung
18 Länder in jedem Stadium 25 Länder, wenn die Behauptung, ein Kind zu sein, 

bezweifelt wird
16 Länder beim Eintreffen 15 Länder, wenn die Echtheit von dokumenten zweifelhaft 

ist
8 Länder vor einem Gespräch 12 Länder, wenn die Behauptung, ein Erwachsener zu sein, 

bezweifelt wird
4 Länder innerhalb einer Woche nach der Antragsstellung 2 Länder, wenn das Alter für das Strafmündigkeitsalter 

festgestellt werden muss
4 Länder innerhalb eines monats nach der Antragsstellung 2 Länder als routinepraxis
4 Länder vor der ersten Entscheidung

die Entschließung 97/C 221/03 des rates vom 26. Juni 1997 betreffend unbegleitete minderjährige Staatsangehö
rige dritter Länder legt Leitlinien für die Behandlung unbegleiteter minderjähriger in Fragen wie etwa die Bedin
gungen für ihre Aufnahme, ihren Aufenthalt und ihre rückkehr, und im Falle von Asylbewerbern, die Anwendung 
der geltenden Verfahren fest. Im Hinblick auf die besondere Frage der Altersbestimmung heißt es unter Artikel 4 
dieser Entschließung des rates:

„a) Grundsätzlich müssen unbegleitete Asylbewerber, die behaupten, minderjährig zu sein, ihr Alter nachweisen.

b) Ist dieser Nachweis nicht möglich oder bestehen ernste Zweifel, so können die Mitgliedstaaten das Alter des 
Asylbewerbers schätzen. Die Schätzung des Alters sollte objektiv vor sich gehen.“

derzeit gibt es zwar keine einheitliche Auslegung davon, was mit „ernste Zweifel“ gemeint ist, aber es ist klar, 
dass die Altersbestimmung keine Standard oder routinepraxis sein sollte. Auch die richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des rates zur Einführung gemeinsamer Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des 
internationalen Schutzstatus (Neufassung) (nachfolgend als NAVr bezeichnet) sieht vor, dass vor dem Überge-
hen zu einer ärztlichen Untersuchung erst allgemeine Aussagen und andere Angaben zu berücksichtigen sind. 
dies könnte also so ausgelegt werden. dass nur bei fehlendem Nachweis oder wenn der verfügbare Nachweis 
die Behauptung nicht stützt, dass die Person ein Kind ist, eine Altersbestimmung vorzunehmen ist. das sollte für 
alle Fälle gelten, sowohl wenn die Behauptung, ein Erwachsener zu sein, oder auch die Behauptung, ein Kind 
zu sein, angezweifelt wird.

Artikel 8 des UNKrK sieht Folgendes vor:

1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Recht des Kindes zu achten, seine Identität, einschließlich seiner 
Staatsangehörigkeit, seines Namens und seiner gesetzlich anerkannten Familienbeziehungen, ohne rechtswid-
rige Eingriffe zu behalten.

2. Werden einem Kind widerrechtlich einige oder alle Bestandteile seiner Identität genommen, so gewähren die 
Vertragsstaaten ihm angemessenen Beistand und Schutz mit dem Ziel, seine Identität so schnell wie möglich 
wiederherzustellen.

Altersbestimmung sollte nicht erfolgen, wenn es keine hinreichenden Gründe für das Anzweifeln der Behauptung 
gibt; sie sollte nicht als Routinepraxis vorgenommen werden. Allerdings kann es in Fällen, bei denen akzeptiert 
ist, dass die Person ein Kind ist, ihr Alter aber unbekannt ist, angemessen sein, eine Altersbestimmung vorzuneh
men. Sie sollte im Einklang mit dem Recht des Kindes, seine Identität zu behalten, oder so vorgenommen wer-
den, dass ein Kind seine altersabhängigen Rechte und Bestimmungen genießen kann.

FRA-Empfehlung
In ihrem vergleichenden Bericht über „Unbegleitete, asylsuchende Kinder in den mitgliedstaaten der Europäischen 
Union“ kam die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FrA) zu dem Schluss: „Altersbestimmung sollte nur 
angewendet werden, wenn es Grund zu ernsten Zweifeln am Alter einer Person gibt.“
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1.3. Wer sollte an der Altersbestimmung beteiligt sein?
derzeit gibt es keine speziellen rechtsvorschriften zur Bestimmung, wer an der Altersbestimmung beteiligt oder 
nicht beteiligt sein sollte. In der Praxis können durchaus verschiedene Personen am Prozess beteiligt sein. Es sollte 
allerdings darauf hingewiesen werden, dass es zum Teil von der verwendeten methode oder dem verwendeten 
Verfahren abhängen wird, „wer“ beteiligt sein wird.

In der Praxis wird durch die Umstände und das Stadium des Verfahrens entschieden, wer an der Altersbestim
mung beteiligt sein wird. daran beteiligt sein können z. B. 1) diejenigen, die auf Grundlage eines berechtigten 
Zweifels vorschlagen, dass eine Altersbestimmung vorzunehmen ist (Strafverfolgungsbehörden, soziale dienste 
usw.), 2) diejenigen, die die Altersbestimmung vornehmen (soziale dienste, Kinderärzte, Kinderpsychologen, 
Ärzte), 3) diejenigen, die für die endgültige Entscheidung auf Grundlage der Ergebnisse der Altersbestimmung 
verantwortlich sind (Justiz).

Weiterhin verweisen die Asylverfahrensrichtlinie und ihre Neufassung auf die Bestimmungen in Bezug auf die 
Eingliederung und Einbeziehung des Kindes und seiner Vertreter und schreiben vor, dass die Bestimmung nur von 
„qualifiziertem medizinischen Fachpersonal“ vorgenommen werden soll (6). So wie für die Achtung der rechte 
von Kindern gesorgt werden muss, ist es auch wichtig, dass Kindern bewusst ist und dass sie verstehen, wozu 
sie verpflichtet sind, wie etwa zur Zusammenarbeit mit den Behörden und zur Bereitstellung von dokumenten 
oder anderen Nachweisen, die mit ihrem Alter zusammenhängen. diese Verpflichtungen sollten dem Kind mit
hilfe ihres Vertreters unter Verwendung einer Sprache erklärt werden, die es versteht und entsprechend seinem 
Alter und seiner reife erfolgen.

SCEP-Empfehlung
In ihrem Positionspapier zur Altersbestimmung im Zusammenhang mit Kindern in Europa, die von den Eltern getrennt 
sind (7), befürwortet SCEP Folgendes: „Altersbestimmung sollte von Fachkräften vorgenommen werden, die a) 
unabhängig sind (deren Funktion nicht in potenziellem/tatsächlichem Konflikt zu den Interessen der Person steht), b) über 
entsprechendes Fachwissen verfügen (angemessen geschult) und c) mit dem ethnischen und kulturellen Hintergrund der 
Person vertraut sind.“

1.4. Wie ist Altersbestimmung vorzunehmen?
die Altersbestimmung sollte entsprechend der UNKrK und insbesondere unter Wahrung der wesentlichen Grund
sätze von „Nichtdiskriminierung“, „Wohl des Kindes“, „recht auf Leben und Entwicklung“ und „Achtung der mei
nung des Kindes“ vorgenommen werden (8). Weitere anwendbare Artikel im Zusammenhang damit, wie eine 
Altersbestimmung durchzuführen ist, umfassen „Wahrung der Identität“ (Artikel 8), „Schutz vor jeglichen For
men von Gewalt“ (Artikel 19) und „Flüchtlingskinder“ (Artikel 22).

Ferner hat der Hohe menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen eine Allgemeine Bemerkung (Nr. 16) 
hinsichtlich des rechts auf Achtung von Privat und Familienleben, Wohnung und Korrespondenz sowie Ehre und 
Ansehen verfasst. darin wird dargelegt, dass jede Person das recht auf Schutz vor willkürlichen Eingriffen in seine 
Privatsphäre hat. die Allgemeine Bemerkung legt ferner dar, dass Personen ein recht darauf haben zu erfahren, 
welche personenbezogenen daten über sie und zu welchem Zweck gespeichert werden. damit wird die Ansicht 
durchgesetzt, dass Altersbestimmungsverfahren nicht ohne wichtigen Grund vorgenommen werden sollten und 
auch dass einem Kind das Alter mitgeteilt werden sollte, das es nach Ansicht des Staats haben soll und weswe
gen sie zu dieser Entscheidung gelangt sind.

Relevante EU-Rechtsvorschriften über die Vorgehensweise bei Altersbestimmungen sind im Anhang über die 
rechtspolitik, den rahmen und die Politik beigefügt. Neben den Rechtsvorschriften, die spezifisch die Situation 
von Altersbestimmung betreffen, fallen darunter auch Rechtsvorschriften mit indirekter Relevanz, z. B. weil sie 
das Problem des datenschutzes oder der medizinischen Verfahren betreffen.

FRA-Empfehlung
In ihrem vergleichenden Bericht über „Unbegleitete, asylsuchende Kinder in den mitgliedstaaten der Europäischen 
Union“ kam die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FrA) zu dem Schluss: „Wenn ärztliche Untersuchungen 
als unerlässlich angesehen werden, muss das Kind seine aufgeklärte Zustimmung zu dem Verfahren erteilen, nachdem 
mögliche gesundheitliche und rechtliche Folgen einfach, kinderfreundlich und in einer Sprache, die das Kind versteht, erklärt 
wurden. die Altersbestimmungen sollten in einer dem Geschlecht angemessenen Weise von unabhängigen Fachleuten 
vorgenommen werden, die mit dem kulturellen Hintergrund des Kindes vertraut sind und die Würde des Kindes vollkommen 
wahren. da anerkannt ist, dass die Altersbestimmung nicht genau sein kann, sollten die Behörden in Zweifelsfällen die 
Person als Kind behandeln und das recht zum Anfechten der Altersbestimmungsentscheidungen gewähren.“ 

(6) NAVr Artikel 25
(7) SCEP: Position paper on Age Assessment in the context of separated children in Europe (2012), verfügbar unter: www.separatedchildreneurope

programme.org
(8) UNKrK Artikel 2, 3, 6 und 12

http://www.separated-children-europe-programme.org/
http://www.separated-children-europe-programme.org/
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Kapitel 2 –  Verfahrensmaßnahmen und 
garantien

dieses Kapitel beschreibt die für die Altersbestimmung relevanten Verfahrensmaßnahmen und garantien, die 
in dem UNKrK und dem EUrechtsrahmen festgelegt sind. Es untersucht die Anwendung des Prinzips des „Wohl 
des Kindes“, das die rechte des Kindes hervorhebt, die zu berücksichtigen sind und die Verfahrensgarantien für 
die Gewährleistung der Anwendung dieser Standards erhöht. Außerdem werden wichtige Punkte wie die Umset
zung der dublinVerordnung im Fall von Kindern, Ingewahrsamnahme, was zu berücksichtigen ist, wenn ein Kind 
„Übergangsstatus“ erreicht und die Unterbringung von minderjährigen mit strittigem Alter behandelt.

Übersicht über die derzeitige Praxis
die mitgliedstaaten wurden um Angaben zu den Schutz und Verfahrenselementen gebeten, die sie derzeit im 
Altersbestimmungsprozess anwenden (9).

In Anhang 4 finden Sie eine Übersicht der Praktiken, die nach mitgliedstaaten und anderen teilnehmenden Län
dern strukturiert ist, die aus den Antworten auf den EASOFragebogen über Altersbestimmung erstellt wurde.

Aus den Antworten wurde ersichtlich, dass während des Altersbestimmungsprozesses die folgenden Verfahrens 
und Schutzelemente zur Anwendung kamen:

 
Von den 30 an der Befragung teilnehmenden Ländern

• informierten 26 Länder den Bewerber über Gründe für die Bestimmung;
• behandelten 25 Länder die Person als Kind bis zum Eintreffen der Bestimmungsergebnisse;
• erhielten 24 Länder aufgeklärte Zustimmung vor der Bestimmung;
• informierten 24 Länder den Bewerber über die Ergebnisse in einer Sprache, die er verstand;
• informierten 24 Länder den Bewerber über die Konsequenzen und wahrscheinlichen Ergebnisse der 

Bestimmung;
• gewährten 22 Länder dem Bewerber die Möglichkeit zum Ablehnen der durchführung einer 

Altersbestimmung;
• gaben 19 Länder an, dass eine unabhängige Person den Bewerber während des Prozesses unterstützte;
• informierten 19 Länder den Bewerber über sein Recht auf das Einlegen von Rechtsmitteln/Möglichkei-

ten der Anfechtung;
• gewährten 18 Länder den Grundsatz „in dubio pro reo“ zugunsten des Bewerbers;
• gaben 16 Länder an, dass Verweigerung gegenüber der Vornahme der ärztlichen Altersbestimmung nicht 

automatisch zur Einstufung als Erwachsener führte;
• informierten 13 Länder den Bewerber über gesundheitliche Folgen der verwendeten Verfahren;
• versuchten 10 Länder andere Ansätze, bevor sie zu Untersuchungen der Altersbestimmung übergingen.

Identifizierung von Verfahrensmaßnahmen und -garantien
Nachfolgend werden die für die Altersbestimmung relevanten Verfahrensmaßnahmen und garantien beschrie
ben. Grundlage dafür sind die Artikel der EUrichtlinien sowie die Artikel des UNKrK, das der erste international 
verbindliche Vertrag über rechte von Kindern ist. Sowohl die ursprünglichen als auch die neu verfassten Bestim
mungen wurden übernommen, da die ursprünglichen Bestimmungen in einigen mitgliedstaaten die geltende 
Version bleiben. darüber hinaus sind die Checklisten unter Berücksichtigung der einzelstaatlichen rechtsvor
schriften zu prüfen.

diese Standards sind wichtig, da sie die gemeinsamen Standards identifizieren, auf die wir uns alle geeinigt haben, 
und die Parameter des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) definieren. Wenn also Politik oder Umset
zungsprozesse definiert werden, ist es wichtig, dass sie im Einklang mit den Standards stehen, die wir für ein huma
nes, gerechtes und sicheres System als unerlässlich erachten.

da das Wohl des Kindes bei allen vorgenommenen maßnahmen vorrangig zu berücksichtigen ist, wird es zuerst 
mit allen übrigen Verfahrensmaßnahmen und garantien unten in alphabetischer reihenfolge berücksichtigt.

(9) Unter Verwendung der im „Statement of Good Practice“ des Separated Children in Europe Programme (SCEP) und unter den mindeststandards in den 
EUAsylrichtlinien angegebenen Kriterien,
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2.1. Wohl des Kindes
Bei allen maßnahmen, die Kinder betreffen, unabhängig davon, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtun
gen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig berücksichtigt wird (10). Aus die
sem Grund sollten auch die Entscheidung für die Vornahme einer Altersbestimmung und die zur Bestimmung 
des Alters gewählten Methoden vorrangig der Berücksichtigung des Wohles des Kindes unterliegen. Für die 
Einschätzung des Wohles des Kindes ist die Berücksichtigung der Umstände für das Kind erforderlich und ist zu 
berücksichtigen, wie sich die betreffende maßnahme auf andere rechte auswirkt, die dem Kind gewährt werden. 
In dem spezifischen Fall der Altersbestimmung ist auch auf den Typ der methode sowie die beteiligten Prozesse 
und die Vereinbarkeit mit den gesetzlichen Bestimmungen der europäischen Gesetzgebung zu achten. Weitere 
Informationen über die derzeit verwendeten methoden einschließlich einer SWOTAnalyse (11) und Empfehlun
gen befinden sich in Kapitel 3 Instrumente und methoden der Altersbestimmung.

Gesetzliche 
Bestimmungen Vorgeschlagene Checkliste zur Berücksichtigung des Kindeswohls

UNKRK 3
AVr 17 (v) 6
AVr 25.1
NAVr 25.6
NAr 20.5
NdV 6.3
NABr 23.12
rr 17.5

Wurde vor dem Vornehmen von maßnahmen der Grundsatz des Kindeswohls vorrangig 
berücksichtigt?
Wurde dies dokumentiert oder aufgezeichnet?
Wurden bei der Einschätzung des Wohles Faktoren wie a) Notwendigkeit der Bestimmung, 
b) Wahrung der Würde der Person, c) Zudringlichkeit der methode, d) Zuverlässigkeit des 
resultats und e) Nutzen der Bestimmung sowie andere relevante Faktoren berücksichtigt?
Wurde das Kind an der Entscheidung beteiligt und nach seiner Ansicht und/oder der seines 
Vormunds oder Vertreters entsprechend seinem Alter und seiner reife befragt?
Wurde bei Streitfällen darüber, dass eine geplante maßnahme dem Kindeswohl 
entsprechen würde, die vorgeschlagene Entscheidung überprüft?
Wurde dies dokumentiert oder aufgezeichnet?
Zeigen die Entscheidungen eindeutig, wie das Kindeswohl berücksichtigt wurde und mit 
anderen möglichen Interessen in Einklang gebracht wurde?
Gibt es Nachweise dafür, dass die mit dem Kind beschäftigten Personen (dolmetscher, 
Vertreter, mit der Vornahme der Altersbestimmung betraute Personen) die erforderliche 
Fachkenntnis zum durchführen Ihrer Aufgaben in Übereinstimmung mit dem Grundsatz 
des Kindeswohls haben?

2.2. Grundsatz „in dubio pro reo“
der Grundsatz „in dubio pro reo“, also im Zweifelsfall zugunsten des Bewerbers zu entscheiden, ist eine wichtige 
Garantie im Bereich der Altersbestimmung. das gilt insbesondere, weil keine aktuelle methode der Altersbestim
mung ein spezifisches Alter mit Sicherheit feststellen kann. der Punkt des Grundsatzes „in dubio pro reo“ ist außer
dem kompliziert in Altersbestimmungsfällen, da er auf zwei Ebenen angewendet werden muss. Zunächst sollte 
während des Prozesses und solange Zweifel bestehen (12) der Person der Grundsatz „in dubio pro reo“ gewährt 
und die Person als Kind behandelt werden. Zweitens gilt der Grundsatz „in dubio pro reo“ in Fällen, wo es die 
Pflicht des Bewerbers ist, den Antrag auf internationalen Schutz zu begründen, aber die Angaben des Bewerbers 
nicht durch dokumente oder andere Nachweise gestützt werden, solange die Bedingungen von Artikel 4.5 der 
NAr erfüllt werden (13).

Wenn, wie in der NAVr und der Allgemeinen Bemerkung Nr. 6 des UNAusschusses bestimmt, nach der Altersbe
stimmung noch Unsicherheit besteht, ist für die Person der Grundsatz „in dubio pro reo“ anzuwenden, sodass 
bei der möglichkeit, dass es sich bei der Person um ein Kind handelt, sie oder er auch als solches behandelt wer
den sollte (14).

(10) Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Artikel 24), UNÜbereinkommen über die rechte des Kindes (Artikel 3).
(11) die SWOTAnalyse ist eine Technik, mit der man durch ein einfaches, aber nützliches System Stärken erkennen, Schwächen kennzeichnen, risiken 

erkennen und überwinden sowie mögliche Chancen erkennen kann. Stärken und Schwächen liegen oft Faktoren zugrunde, die für die methode intern sind, 
während Chancen und risiken sich im Allgemeinen auf externe Faktoren beziehen. Aus diesem Grund wird die SWOTAnalyse manchmal auch „interne/
externe Analyse“ oder „IEmatrix“ genannt. Weitere Informationen über SWOT: http://www.mindtools.com/pages/article/newTmC_05.htm

(12) NAVr Artikel 25, VBm 13, ÜE mBm Art. 10 und UNKrK 2, 
(13) (a) der Antragsteller hat sich offenkundig um die Begründung seines Antrags bemüht;  

(b) alle dem Antragsteller verfügbaren Anhaltspunkte liegen vor und eine hinreichende Erklärung für das Fehlen anderer relevanter Anhaltspunkte wurde 
gegeben;  
(c) die Aussagen des Antragsteller werden für kohärent und plausibel gehalten und stehen zu den für seinen Fall relevanten besonderen und allgemeinen 
Informationen nicht in Widerspruch;  
(d) der Antragsteller hat internationalen Schutz zum frühestmöglichen Zeitpunkt beantragt, es sei denn, er kann gute Gründe dafür vorbringen, dass dies 
nicht möglich war und  
(e) die generelle Glaubwürdigkeit des Antragstellers wurde festgestellt. 

(14) NAVr Artikel 25.5 und VBm Artikel 13

http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
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Gesetzliche 
Bestimmungen Vorgeschlagene Checkliste zur Anwendung des Grundsatzes „in dubio pro reo“

UNKRK 12
UNKRK 16
NAVr 25.5
Ar 4.5
NAr 4.5
VBm 13
ÜE MBM 10

Wenn das Alter nicht bekannt ist und Anlass zu der Annahme besteht, dass es sich bei 
der Person um ein Kind handelt, wird sie dann bis zur Feststellung ihres Alters als Kind 
betrachtet?
Wird der Antragsteller/die Antragstellerin als Kind betrachtet, wenn nach den 
Altersbestimmungsuntersuchungen immer noch Zweifel bestehen?
Wurden bei Nichtanwendung des Grundsatzes „in dubio pro reo“ die Gründe im Einzelnen 
und klar aufgezeichnet/dokumentiert?
Wurde die Entscheidung der Nichtanwendung des Grundsatzes „in dubio pro reo“ von 
einem leitenden Beamten genehmigt?
Wurde in Fällen der Nichtanwendung des Grundsatzes „in dubio pro reo“ dies zusammen 
mit den Gründen dem Kind und/oder seinem Vormund/Vertreter mitgeteilt?
Sind bei Beteiligung von mehreren Agenturen/Organisationen alle mit dem Ergebnis 
einverstanden?
Wird es dokumentiert, wenn es meinungsverschiedenheiten zwischen den Agenturen gibt?

2.3. Versorgung und Unterbringung
Versorgung und Unterbringung sind wichtige zu berücksichtigende Aspekte für alle Kinder, weil es von wesentli
cher Bedeutung ist, dass sie ihre speziellen Bedürfnisse erfüllen. In vielen Fällen entscheidet das Alter des Kindes 
über den Typ und die dauer der Versorgung und Unterbringung, die es erhält. Ferner kann sich eine Feststellung 
eines Alters über 16 Jahren (15) bei einem Kind darauf auswirken, ob es in ein Zentrum mit Erwachsenen kommt.

Gesetzliche 
Bestimmungen Vorgeschlagene Checkliste zur Festlegung von Versorgung und Unterbringung

UNKrK 4
UNKRK 12
UNKRK 16
UNKRK 20
UNKRK 21
UNKrK 25
UNKRK 27
ABR 19.2
NABR 11.2
NABR 23.1
NABr 23.5
NABr 24.2

Werden bei der Entscheidung über die am besten geeignete Versorgung und 
Unterbringung (einschließlich Personal und Einrichtungen) für die Person ihr Alter und 
reifestadium sowie besondere Bedürfnisse berücksichtigt?
Erfolgte eine Entscheidung zum Wohl eines unbegleiteten Kindes im Alter von 16 Jahren 
oder darüber für eine Unterbringung in einem Asylbewerberzentrum für Erwachsene mit 
Konsultation und im Einvernehmen mit dem Kind und/oder seines Vertreters?
Wurden bei einer Entscheidung zum Wohl eines unbegleiteten Kindes im Alter von 
16 Jahren oder darüber für eine Unterbringung in einem Asylbewerberzentrum für 
Erwachsene die Gründe dafür aufgezeichnet/dokumentiert?
Wird bei Fällen, bei denen das Alter strittig bleibt, insbesondere, wenn Zweifel bestehen, 
ob die Person ein Kind ist, durch eine Kindeswohleinschätzung bestimmt, wie die Person 
untergebracht wird?
Wird die Entscheidung über Versorgung und Unterbringung dokumentiert und 
nachgewiesen?
Wurde bei einer strittigen Entscheidung über Versorgung und Unterbringung die 
Entscheidung von einem leitenden Beamten überprüft?
Wurde die Person und ihr Vormund/Vertreter im Fall von Uneinigkeit über die 
Angemessenheit der gewährten Versorgung und Unterbringung darüber informiert, wie sie 
die Entscheidung anfechten oder dagegen rechtsmittel einlegen kann?

(15) NABr Artikel 24.2 
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2.4. Konsequenzen der Verweigerung
die Bestimmungen der NAVr (16) bedeuten, dass die Ablehnung des Asylantrags nicht allein auf Basis der Verwei
gerung der Vornahme einer ärztlichen Untersuchung erfolgen soll. Außerdem soll die Tatsache, dass ein unbe
gleiteter minderjähriger die Vornahme einer derartigen Untersuchung verweigert hat, die mit der Entscheidung 
betraute Behörde nicht daran hindern, eine Entscheidung über den Asylantrag zu fällen. Vor dem Fällen der Ent
scheidung zu diesem Punkt sind die Gründe und rechtfertigung für die Verweigerung der Vornahme einer Bestim
mung zu prüfen. Angesichts der Auswirkungen, die dies für den Zugang zu spezifischen Bestimmungen für Kinder 
mit sich bringt, sollten die mitgliedstaaten auch sorgfältig prüfen, ob das Verweigern der Vornahme einer ärztli
chen Untersuchung dann dazu führt, dass ihr Antrag unter den Verfahren für Erwachsene bearbeitet wird.

Gesetzliche 
Bestimmungen Vorgeschlagene Checkliste für das Feststellen von Konsequenzen der Verweigerung

UNKRK 12
UNKRK 13
UNKRK 16
AVr 17.5
NAVr 25.5
Ar 4.5
NAr 4.5

Ist es möglich, nicht zuzustimmen, wenn angenommen wird, dass der Prozess nicht zum 
Wohl des Kindes ist?
Ist es möglich, nicht zuzustimmen, wenn angenommen wird, dass der Prozess schädlich für 
Körper oder Geist ist?
Wurde geprüft, ob die Person den Altersbestimmungsprozess versteht? 
Hat die Person Informationen über die Konsequenzen erhalten, wenn sie sich gegen eine 
durchführung der Altersbestimmung entscheidet?
Hatte die Person die möglichkeit zum Angeben der Gründe für die Verweigerung der 
Vornahme der Bestimmung und wurden sie aufgezeichnet?
Hat der Vormund/gesetzliche Vertreter die Verweigerung unterstützt?
Kann eindeutig nachgewiesen werden, dass sich eine Entscheidung zur Ablehnung eines 
Antrags auf Asyl/internationalen Schutz nicht allein auf die Verweigerung der Vornahme 
einer Altersbestimmung einer Person stützt?

2.5. Datenschutz
Alle Beteiligten an der Altersbestimmung sollten die Vorschriften des datenschutzes verstehen und sind daran 
gebunden. darüber hinaus muss die Person eine aufgeklärte Zustimmung abgeben, bevor ihre Informationen 
weitergegeben werden. die Informationen dürfen auch nur zum Zwecke der Altersbestimmung gesammelt und 
verwendet werden.

Gesetzliche 
Bestimmungen Vorgeschlagene Checkliste für Datenschutz

UNKRK 16
Schutz der Person – 
Automatische 
Verarbeitung 
personenbezogener 
daten, 28.1.1981

Wurde in Übereinstimmung mit dem recht der Person auf Privatsphäre eine aufgeklärte 
Zustimmung oder meinung der Person vor der Weitergabe von Informationen an dritte 
abgegeben?
Versteht die Person in Fällen, bei denen Zustimmung erforderlich ist, wofür Sie ihre 
Erlaubnis erteilt haben und wie diese Informationen weitergegeben und genutzt werden?
Ist die meinung der Person und/oder das Ergebnis über die Zustimmung dokumentiert/
bescheinigt?
Werden maßnahmen unternommen, um diese Informationen über den Asylantrag 
der Person zu schützen oder damit die Tatsache, dass ein Antrag gestellt wurde, nicht 
Personen bekannt wird, die den Asylbewerber seinen Angaben zufolge verfolgt haben, 
einschließlich regierungsbeamten oder ihren Agenten (z. B. durch die Suche nach 
z. B. Geburtsurkunden oder anderen Ausweisdokumenten, die das Alter der Person 
bestätigen)?
Läuft ein Prozess, sodass Informationen angemessen, auf rechtmäßige Weise und für den 
spezifischen Zweck der Altersbestimmung gesammelt werden?
Erfüllt die Übertragung von Informationen zwischen dritten den 
datenschutzanforderungen?
Gibt es eine Geheimhaltungsvereinbarung? Ist die Person darüber informiert, was das 
bedeutet?

2.6. Ingewahrsamnahme
die Ingewahrsamnahme darf nur unter außergewöhnlichen Umständen im Fall von unbegleiteten Kindern und als 
letztes mittel für Kinder im Allgemeinen zur Anwendung kommen. Unter diesem Gesichtspunkt kann deswegen die 
Bestimmung, ob eine Person ein Erwachsener oder ein Kind ist, maßgeblich sein. Kinder mit strittigem Alter sollten 

(16) Artikel 25.5
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nicht in Gewahrsam sein, bis das Ergebnis der Bestimmung bekannt gegeben wird. Zudem kann eine genauere 
Feststellung des Alters erforderlich sein, um zu bestimmen, ob jemand das Alter der Strafmündigkeit erreicht hat.

Gesetzliche 
Bestimmungen Vorgeschlagene Checkliste für Ingewahrsamnahme

UNKrK 4
UNKRK 6
UNKRK 9
UNKRK 20
UNKRK 22
UNKrK 25
UNKRK 27
UNKRK 37
UNKrK 40
UNKRK AB 10 37 
des Ausschusses
NABR 11.2
ABR 8.2

Wurden in Fällen, in denen ein Bewerber mit strittigem Alter gegen das Gesetz verstoßen 
hat, maßnahmen eingeleitet, damit er nicht mit Erwachsenen untergebracht wird, wenn er 
in der Haftanstalt ist?
Erfolgt die Ingewahrsamnahme im Fall von unbegleiteten Kindern infolge von 
außergewöhnlichen Umständen?
Wird die Ingewahrsamnahme im Fall von Kindern als letztes mittel eingesetzt? Wurden 
Alternativen zur Ingewahrsamnahme (im Einklang mit Artikel 8.2 NABr) geprüft?
Kam in Fällen von strittigem Alter, welche die Frage aufwerfen, ob die Person das Alter der 
Strafmündigkeit erreicht hat, der Grundsatz „in dubio pro reo“ (bezüglich des Alters) zur 
Anwendung, bis das Ergebnis der Altersbestimmung eingetroffen ist?
Werden sie während ihrer Ingewahrsamnahme so behandelt, dass ihre altersspezifischen 
Bedürfnisse berücksichtigt werden?
Haben in Gewahrsam genommene Kinder die möglichkeit zur durchführung von 
Freizeitaktivitäten, einschließlich ihrem Alter angemessenen Spiel und Freizeitaktivitäten?

2.7. Dublin-Fälle
Gesetzliche 

Bestimmungen Vorgeschlagene Checkliste für Dublin-Fälle

UNKRK 8
UNKRK 9
UNKRK 10
UNKRK 22
EuGH
C648/11
dV 6
dV 15.3
NdV 6.3
NdV 30.2

Wird in Fällen von strittigem Alter bei Personen, die der dublinVerordnung unterliegen, 
der Grundsatz „in dubio pro reo“ angewendet?
Wurde bei Nichtanwendung des Grundsatzes „in dubio pro reo“ und einer damit für 
die Person einhergehenden Verweigerung des Kindern unter der dublinVerordnung 
gewährten Schutzes, das Wohl des Kindes vorrangig berücksichtigt?
Wurde in Fällen von strittigem Alter bei Personen, die nicht von den Bestimmungen 
profitiert haben, die Kindern gewährt werden, diese Entscheidung von einem leitenden 
Beamten überprüft?
Wurden in Fällen der Übertragung die Informationen über eine Bestimmung des Alters 
einer Person an den verantwortlichen Staat übermittelt?
Ist die Person an diesem Prozess beteiligt und ist sie, neben dem Gewähren der 
möglichkeit zur Klarstellung, ihrer reife entsprechend befragt worden?
Wird die Person durch den Prozess hindurch von einem Vertreter unterstützt?
Werden in Fällen, bei denen die Staaten zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen über das 
Alter gekommen sind, alle vorliegenden Beweismittel berücksichtigt, bevor eine endgültige 
Entscheidung beschlossen wird?
Hat der verantwortliche Staat beim Beschluss einer endgültigen Entscheidung beim 
Auswerten der Beweismittel a) die verwendeten mittel und methoden bei der Feststellung 
des Alters, b) die Zuverlässigkeit und/oder eine angegebene Fehlerspanne, c) die 
Qualifizierung der Verantwortlichen für Altersuntersuchungen oder bestimmungen, d) 
verfügbare Zusatzinformationen in Bezug auf das Alter, e) vorgebrachte Gründe und/oder 
Erklärungen in Bezug auf unterschiedliches Alter, f) die Ansichten des Kindes, insbesondere, 
wenn der Unterschied im Alter zustande kommt, weil es behauptet, ein anderes Alter zu 
haben, berücksichtigt?
Wird die Person auf Basis des Grundsatzes „in dubio pro reo“ als Kind behandelt, wenn 
nach einer derartigen Überprüfung immer noch Zweifel bestehen?

2.8. Aufgeklärte Zustimmung
die aufgeklärte Zustimmung sollte von der Person und/oder ihrem Vertreter vor der Vornahme der Altersbestim
mung eingeholt werden. die Person sollte insbesondere über die möglichkeit informiert werden, dass ihr Alter 
durch ärztliche Untersuchung festgestellt werden kann. damit die Person eine aufgeklärte Zustimmung geben 
kann, sind Informationen über die methode, mögliche Konsequenzen des Untersuchungsergebnisses sowie die 
Konsequenzen einer Verweigerung seitens der Person gegenüber der Vornahme einer ärztlichen Untersuchung 
zu erklären. Solche Informationen sind kostenlos und in einer Sprache mitzuteilen, die sie verstehen oder von der 
vernünftigerweise angenommen werden darf, dass sie sie verstehen. die Personen und/oder ihre Vertreter müs
sen einer Untersuchung zustimmen.
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Gesetzliche 
Bestimmungen Vorgeschlagene Checkliste für aufgeklärte Zustimmung

UNKRK 12
UNKRK 13
AVr 17.5
NAVr 19
NAVr 25.5

Wurde die Person darüber informiert, dass ihr Alter durch ärztliche und/oder andere 
Untersuchungen festgestellt wird?
Wurde die Person über die möglichen Ergebnisse und Konsequenzen informiert?
Wurden Gesundheitsrisiken, die auftreten können, und maßnahmen zur minimierung 
dieser risiken ermittelt und deutlich mitgeteilt?
Wurde die Person darüber informiert, wer die Bestimmung durchführt sowie über dessen 
Kenntnisse und Erfahrungen? 
Hat die Person Informationen über das Verfahren für Unterbringung und das Einlegen von 
rechtsmitteln eines Widerspruchs erhalten?
Ist das Kind unter Berücksichtigung von Gesundheit/Bildung/reife in der Lage eine 
aufgeklärte Zustimmung abzugeben? 
Wurden Informationen in einer Sprache gegeben, die verstanden wird?
Wurden Informationen so gegeben, dass sie verständlich sind?
Gibt es einen Nachweis dafür, dass die Zustimmung für eine ärztliche Untersuchung 
zugesichert wurde, die Teil der Altersbestimmung sein wird?
Wurde die Person über die möglichen Konsequenzen der Verweigerung der Vornahme 
eines (ärztlichen) Altersbestimmungstests informiert?

2.9. Am wenigsten zudringliche Methode
die NAVr (17) legt fest, dass die ärztliche Untersuchung unter vollständiger Wahrung der Würde der Person durch
zuführen ist und dafür die am wenigsten zudringliche Untersuchung zu wählen ist, doch gibt es derzeit keinen 
einvernehmlichen Konsens darüber, was dies konkret bedeutet und welche methoden als mehr oder weniger 
zudringlich anzusehen sind. doch sollte als Anfang, wie es in der NAVr bestätigt wird, zuerst die Untersuchung 
von vorhandenen Beweismitteln dienen, bevor entschieden wird, ob die Vornahme weiterer Bestimmungen not
wendig ist. da es derzeit keine allgemeingültigen Kriterien gibt, um zu bestimmen, wie „zudringlich“ eine Methode 
ist, wird empfohlen, dies im Kontext der Umstände der Person sowie auch die SWOTAnalyse der methoden und 
allgemeinen Empfehlungen, die in Kapitel 3 vorgeschlagen werden, zu berücksichtigen (18).

Gesetzliche 
Bestimmungen

Vorgeschlagene Checkliste für Identifizierung der am wenigsten zudringlichen 
Methode

UNKRK 12
UNKRK 13
UNKRK 16
NAVr 25.5
Euratom 3

Wie wurden die am wenigsten zudringlichen methoden identifiziert?
Werden die gewählten methoden die Würde der Person wahren?
Wahren Untersuchungen die körperliche Unversehrtheit der Person?
Wurde die meinung der Person über das bevorzugte Geschlecht des die Bestimmung 
vornehmenden Arztes erfragt und respektiert?
Verstehen die Beteiligten die Kultur und ethnische Zugehörigkeit der Person und können 
Sie diese Kenntnisse im Kontext einer Altersbestimmung anwenden?
Wurden Untersuchungen, die Nacktheit umfassten, und Untersuchungen der Entwicklung 
der Genitalien und Brust vermieden?
War im Falle von röntgen und gemäß Euratom, wenn es keinen medizinischen Nutzen gab, 
die Verwendung in jedem Fall gerechtfertigt?
Wird die Privatsphäre der Person während der Bestimmung respektiert?
Wird die Person während des Verfahrens höflich angesprochen und respektvoll behandelt?
Ist, falls erforderlich, ein dolmetscher (desselben Geschlechts oder mit von dem Kind 
bevorzugten Geschlecht) verfügbar, der eine entsprechende Schulung in Bezug auf die 
Bedürfnisse von unbegleiteten Kindern erhalten hat (19)?

(17) Artikel 25
(18) die SWOTAnalyse ist eine Technik, mit der man durch ein einfaches, aber nützliches System Stärken erkennen, Schwächen kennzeichnen, risiken 

erkennen und überwinden sowie mögliche Chancen erkennen kann. Stärken und Schwächen liegen oft Faktoren zugrunde, die für die methode intern sind, 
während Chancen und risiken sich im Allgemeinen auf externe Faktoren beziehen. Aus diesem Grund wird die SWOTAnalyse manchmal auch „interne/
externe Analyse“ oder „IEmatrix“ genannt. Weitere Informationen über SWOT: http://www.mindtools.com/pages/article/newTmC_05.htm

(19) NAr Artikel 31.6

http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
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2.10. Möglichkeiten der Anfechtung
Im Falle einer negativen Entscheidung sollten die mitgliedstaaten Informationen zur Erläuterung der Gründe für 
die Entscheidung geben und erklären, wie sie angefechtet werden kann. Wenn es kein eigenes Anfechtungsrecht 
der Altersbestimmungsentscheidung selbst gibt, sollte die möglichkeit zur Anfechtung über den rechtsweg oder 
als Teil der Berücksichtigung des umfassenden Schutzanspruchs bestehen. die Person sollte Zugang zu einem Ver
treter haben, der ihr im Prozess hilft.

Gesetzliche 
Bestimmungen Vorgeschlagene Checkliste zur Beratung über Möglichkeiten der Anfechtung

UNKrK 4
UNKRK 12
NAVr 19
NAVr 25.4

Hat die Person kostenlos rechts und Verfahrensinformationen erhalten?
Ist diese Information ihrem Alter, Verständnis und reifestadium angemessen?
Ist eine Anfechtung/Überprüfung der Altersbestimmungsentscheidung für den Bewerber/
die betroffene Person verfügbar?
Erhält auch der Vormund oder Vertreter der Person diese Information?
Werden der Person im Falle einer negativen Entscheidung die Gründe zur Erläuterung der 
Entscheidung mitgeteilt?
Wird der Person im Falle einer negativen Entscheidung erklärt, wie sie angefechtet werden 
kann?
Erhält die Person in Fällen der Anfechtung oder Einlegung von rechtsmitteln die 
möglichkeit, sich zu äußern und wurde ihre Ansicht berücksichtigt?
Wird die Person im Anfechtungsprozess von einem Vertreter unterstützt?
Wird die Person bis zur endgültigen Entscheidung als Kind angesehen?

2.11. Qualifiziertes Fachpersonal
Alle mit Kindern arbeitenden Personen sollten angemessene Grundausbildung und fortlaufende Schulung in Bezug 
auf die rechte und Bedürfnisse von Kindern erhalten (20). darüber hinaus sollten sie in der Lage sein, nachzuwei
sen, dass sie über die für Ihre Tätigkeit erforderlichen einschlägigen Kenntnisse und Fachkompetenzen verfügen.

Gesetzliche 
Bestimmungen Vorgeschlagene Checkliste für Identifizierung von qualifiziertem Fachpersonal

UNKRK 20
UNKrK 25
ABr 19.4
NABr 24.1
NABr 24.4
NAVr 25.1
NAVr 25.3
NAVr 25.5
AR 30.6

Sind die an dem Prozess Beteiligten angemessen in Bezug auf die rechte und Bedürfnisse 
von Kindern geschult?
Ist ihnen bewusst, dass beim Vornehmen von maßnahmen in Bezug auf das Kind das Wohl 
des Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist?
Wurde überprüft, dass die Beteiligten, einschließlich der Personen, die die 
Altersbestimmung durchführen, und des Vormunds/Vertreters, keine potenziellen 
Interessenkonflikte mit dem Kind haben?
Wurde in den Fällen von ärztlicher Untersuchung überprüft, ob die die medizinische 
Bestimmung durchführenden die Qualifikationen und das erforderliche Fachwissen 
entsprechend den spezifischen Anforderungen für diesen Beruf haben?
Werden Einzelheiten zu beruflichen Qualifikationen, Geschlecht, Kenntnissen, Erfahrung 
und Fachwissen des Experten als Teil des Berichts über die Altersbestimmung mitgeteilt?

(20) NAVr 25.3, NAr 31.6, Euratom 7
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2.12. Vertreter
Ein Vertreter (21) ist eine von den zuständigen Behörden bestellte Person oder Organisation zur Unterstützung und 
Vertretung eines unbegleiteten minderjährigen, um das Wohl des Kindes zu wahren und für ihn, soweit erforder
lich, rechtshandlungen vorzunehmen. Wenn eine Organisation als Vertreter bestellt wurde, soll sie eine Person 
bestimmen, die für die Ausführung der Aufgaben von Vertretern hinsichtlich des unbegleiteten minderjährigen 
verantwortlich ist. In der Praxis kann es zwischen den mitgliedstaaten zu Abweichungen dabei kommen, wer diese 
Funktion erfüllt, und in einigen Fällen kann sie von mehr als einer Person oder Organisation ausgeübt werden. 
Beispielsweise können rechtsbeistände, Vormunde, Sozialarbeiter und/oder Nichtregierungsorganisationen alle 
als Vertreter eines Kindes bestellt sein. der Vertreter sollte zum frühestmöglichen Zeitpunkt und vor dem Beginn 
einer Altersbestimmungsuntersuchung bestellt werden und darf keine Person sein, deren Interessen mit denje
nigen des Kindes kollidieren oder potenziell kollidieren könnten.

Gesetzliche 
Bestimmungen Vorgeschlagene Checkliste für den Vertreter

UNKRK 20
UNKrK 25
ABR 19.1
ABr 19.4
NABr 24.1
NABr 24.4
AVr 17.1
AVr 17.2
AVr 17.3
NAVr 25.1
NAVr 25.2
NAVr 25.4
NAVr 25.5
AR 30.2
AR 30.6
NAR 31.2
NAR 31.6
VBm 14,2
VBm 16,3
ÜE mBm 10.4

Ist ein Vertreter während der Bestimmung anwesend oder verfügbar?
Wurde die rolle des Vertreters dem Vertreter und der Person erklärt und von beiden 
verstanden?
Ist dem Vertreter der Begriff des „Wohles des Kindes“, und wie es in allen Aspekten zu 
berücksichtigen ist, bewusst?
Ist ihnen ihre rolle der Gewährleistung bewusst, dass die meinungen der Person angehört 
werden und dass sie den Prozess vollständig verstehen?
Kann der Vertreter die Bestimmung stoppen, wenn er meint, dass sie unangemessen oder 
nicht zum Wohl des Kindes ist? 
Wird die Person durch das Verfahren hindurch von einem Vertreter unterstützt, der von 
der Behörde, die das Verfahren durchführt, oder von einer anderen Behörde mit eigenem 
Interesse am Ergebnis des Verfahrens unabhängig ist?
Hat die Person bei der Vorbereitung für die Bestimmung rechtsbeistand erhalten?
Wird die Person rechtsbeistand für die reaktion auf das Ergebnis der Bestimmung haben?
Wurden Nachweise für Fachwissen und Qualifikationen des Vertreters erbracht?

2.13. Übergangsstatus
Von Übergangsstatus (22) spricht man, wenn ein unbegleitetes Kind das 18. Lebensjahr vollendet und nicht mehr 
als Kind, sondern als Erwachsener angesehen wird. Konkret kann dies bedeuten, dass die Person den Schutz und 
die Versorgungsstandards verliert, wozu sie als Kind berechtigt war. die Berücksichtigung des Übergangsstatus ist 
in Fällen der Altersbestimmung relevant, insbesondere, wenn die Person kurz vor diesem Stadium ist und das Alter 
unbestimmt bleibt oder weiterhin strittig ist oder nicht klar ist, wann die Person das 18. Lebensjahr vollenden wird.

Gesetzliche 
Bestimmungen Vorgeschlagene Checkliste für Übergangsstatus

UNKrK 4
UNKRK 6
UNKRK 12
UNKRK 20
UNKRK 22
UNKrK 25
UNKRK 27

Ist die Person beim Erreichen des Übergangsstatus mit der Hilfe ihres Vormunds/Vertreters 
und entsprechend ihrer reife ausreichend auf das vorbereitet, was geschehen wird, wenn 
sie das 18. Lebensjahr vollendet?
Wurde die Person über ihre rechte informiert und wie sie die Entscheidung über das Alter 
anfechten kann, wenn sie den Übergangsstatus erreicht hat, aber die Ergebnisse über das 
Alter immer noch strittig sind?
Wurde in solchen Fällen eine Überprüfung der Entscheidung hinsichtlich des Alters 
vorgenommen?
Wurde in strittigen Fällen bei der Entscheidung das Wohl des Kindes vorrangig 
berücksichtigt?
Wurde die Entscheidung dokumentiert und belegt und in strittigen Fällen von einem 
leitenden Beamten überprüft?

(21) NAVr 2
(22) Zusätzliche Informationen sind verfügbar unter http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1684&context=isp_collection und http://www.

lowan.nl/documenten_vo/AmA_onderzoek_EU_2012.pdf 

http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1684&context=isp_collection
http://www.lowan.nl/documenten_vo/AMA_onderzoek_EU_2012.pdf
http://www.lowan.nl/documenten_vo/AMA_onderzoek_EU_2012.pdf
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Kapitel 3 –  Instrumente und Methoden 
der Altersbestimmung

dieses Kapitel soll einen Überblick über die verschiedenen methoden der Altersbestimmung geben, die zurzeit 
Anwendung finden. In Kapitel 6 „Ausblick“ werden außerdem denkbare künftige methoden der Altersbestim
mung erläutert, die zurzeit erforscht, aber noch nicht angewendet werden. das Europäische Unterstützungsbüro 
für Asylfragen (EASO) hat nicht die Absicht, eine bestimmte Praxis zu empfehlen oder zu befürworten. Ebenso 
wenig soll dieses dokument als eine wissenschaftliche Arbeit oder Bewertung angesehen werden. Vielmehr soll 
es einen Überblick geben und jede methode unvoreingenommen und ausgewogen beschreiben.

Überblick über die aktuelle Praxis
Im Februar 2012 gab das EASO einen Fragebogen mit der Absicht in Auftrag, die aktuelle Praxis hinsichtlich der 
methoden und Ansätze zur Altersbestimmung in Europa zu vergleichen. dieser Fragebogen baute auf der For
schungsarbeit auf, die zuvor in folgendem rahmen durchgeführt worden war: Separated Children in Europe Pro
gramme (SCEP), Zwischenstaatliche Beratungen über migration, Asyl und Flüchtlinge (IGC) sowie Europäisches 
migrationsnetzwerk (EmN) (23).

die Antworten der mitgliedstaaten, Norwegens, der Schweiz, Australiens, Kanadas, Neuseelands und der USA (34 
Länder) haben gezeigt, dass im rahmen des Altersbestimmungsprozesses

• 29 Länder eingereichte dokumente berücksichtigt haben;

• 23 Länder eine röntgenuntersuchung der Hand und des Handgelenks vorgenommen haben;

• 22 Länder Gespräche zur Altersbestimmung geführt haben;

• 17 Länder eine zahnmedizinische röntgenuntersuchung vorgenommen haben;

• 15 Länder eine röntgenuntersuchung des Schlüsselbeins vorgenommen haben;

• 14 Länder eine zahnmedizinische Untersuchung vorgenommen haben;

• 12 Länder anhand der physischen Erscheinung Schätzungen vorgenommen haben;

• 8 Länder eine Untersuchung der Geschlechtsreife vorgenommen haben;

• 7 Länder eine kinderärztliche Bestimmung des Entwicklungsstands berücksichtigt haben;

• 6 Länder Altersbestimmungen von sozialen diensten berücksichtigt haben;

• 5 Länder psychologische Tests durchgeführt haben;

• 3 Länder eine andere Art der Bestimmung verwendet haben, einschließlich röntgenuntersuchungen des 
Hüftknochens, der rechten Schulter und der Halswirbelsäule sowie Berücksichtigung der dNA.

die Ergebnisse des Fragebogens des EASO zur Altersbestimmung haben außerdem gezeigt, dass viele mitglied
staaten und teilnehmende Staaten bei der Altersbestimmung mehrere methoden anwenden. die Antworten aus 
den 34 teilnehmenden Ländern belegen, dass die methoden folgendermaßen kombiniert wurden:

• 27 Länder haben mindestens 3 der oben angegebenen Methoden zur Altersbestimmung kombiniert.

• 23 Länder haben medizinische und nichtmedizinische Methoden zur Altersbestimmung kombiniert.

• 8 Länder haben nur nichtmedizinische Methoden zur Altersbestimmung kombiniert.

• 3 Länder haben nur medizinische Methoden zur Altersbestimmung kombiniert.

die Anhänge 4 und 5 geben auf der Grundlage der Antworten der mitgliedstaaten und der anderen teilnehmen
den Länder auf die Fragen des EASO zur Altersbestimmung einen Überblick über die Praxis. dabei wurde die wei
tere Unterscheidung in „medizinische“ und „nichtmedizinische“ methoden vorgenommen.

(23) Weitere Informationen zu entsprechenden Forschungsarbeiten stehen unter http://resourcecentre.savethechildren.se/node/5315 (SCEP) und http://emn.
intrasoftintl.com/downloads (EmN) zur Verfügung.

http://resourcecentre.savethechildren.se/node/5315
http://emn.intrasoft-intl.com/Downloads
http://emn.intrasoft-intl.com/Downloads
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Multidisziplinärer und ganzheitlicher Ansatz
Es ist allgemein anerkannt, dass zurzeit keine methode zur Verfügung steht, mit der das genaue Alter einer Per
son bestimmt werden kann. die Tatsache, dass das Alter einer Person nicht mit absoluter Sicherheit durch eine 
einzige methode bestimmt werden kann, ist bei der Beweiswürdigung unbedingt zu berücksichtigen. Hierzu ist 
insbesondere der Grundsatz „in dubio pro reo“ anzuwenden und ein gewisser Fehlerspielraum einzuräumen. Kon
kret bedeutet dies, dass im Einklang mit dem Grundsatz „zum Wohl des Kindes“ und dem Grundsatz „in dubio 
pro reo“ im Normalfall das vom Kind angegebene Alter akzeptiert werden sollte, wenn dieses Alter in die Spanne 
fällt, die durch die Altersbestimmung ermittelt wurde.

die Neufassung der Asylverfahrensrichtlinie (Artikel 25 Absatz 5) sieht vor, dass ärztliche Untersuchungen durch
geführt werden dürfen, „wenn aufgrund allgemeiner Aussagen oder anderer einschlägiger Hinweise Zweifel 
bezüglich des Alters [...] bestehen“. damit impliziert die richtlinie nicht nur, dass mehrere methoden angewendet 
werden dürfen, sondern auch, dass bei der Anwendung dieser methoden eine bestimmte logische reihenfolge 
eingehalten werden sollte. Zunächst sollten allgemeine Aussagen und andere Nachweise berücksichtigt werden, 
die unmittelbar verfügbar sind. Wenn die Zweifel danach fortbestehen, darf vorbehaltlich bestimmter Schutzme
chanismen auf ärztliche Untersuchungen zurückgegriffen werden.

Da keine Methode oder Kombination von Methoden das Alter genau bestimmen kann und alle Methoden mit 
bestimmten Vor- und Nachteilen verbunden sind, wurde entschieden, keine bestimmte methode oder Kombi
nation von methoden zu favorisieren. Vielmehr haben die mitgliedstaaten einen größeren Nutzen von einem 
Überblick über die verschiedenen methoden. Es sollte berücksichtigt werden, dass die Vorgehensweisen unter 
anderem aufgrund des nationalen rechts voneinander abweichen, das den rahmen für die im betreffenden Land 
verwendete methode und Herangehensweise vorgibt. Nach möglichkeit wurde jedoch anhand von Beispielen 
aufgezeigt, wie die Mitgliedstaaten bei der Altersbestimmung vorgehen. darüber hinaus finden Sie im Abschnitt 
„Nationale rechts und Politikrahmen“ einen Überblick über die verschiedenen anwendbaren rechtlichen und 
strategischen Instrumente in den mitgliedstaaten und einigen teilnehmenden Ländern.

Die Zuverlässigkeit der Altersbestimmung könnte unter anderem durch die Einbeziehung verschiedener Metho-
den in den Prozess verbessert werden, sodass die Entscheidung auf einem breiteren Spektrum von Nachwei
sen basiert. Wie bei allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Prüfung des Antrags auf internationalen 
Schutz und im Einklang mit Artikel 4 der Anerkennungsrichtlinie sollten bei der Altersbestimmung alle verfügba-
ren Nachweise berücksichtigt werden. die Entscheidung bezüglich der zu verwendenden methode sollte mit dem 
Ziel erfolgen, die allgemeine Genauigkeit der Altersbestimmung zu verbessern, indem eine reihe von Faktoren 
und Nachweisen berücksichtigt wird. dies könnte Folgendes umfassen: physische, psychologische und kulturelle 
Faktoren sowie Entwicklungs- und Umweltfaktoren. Außerdem sollte die Altersbestimmung durch angemessen 
qualifizierte Fachkräfte erfolgen. Abhängig von der methode kann es sich dabei um Sozialarbeiter, Kinderärzte, 
Ärzte, radiologen, (Kinder)Psychologen oder andere angemessen qualifizierte Personen mit Fachkenntnissen im 
Bereich der Entwicklung von Kindern handeln.

Bei der Wahl der Methoden für die Altersbestimmung sollte das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung 
sein. In der Asylverfahrensrichtlinie (Neufassung) heißt es: „die mitgliedstaaten können im rahmen der Prüfung 
eines Antrags auf internationalen Schutz ärztliche Untersuchungen zur Bestimmung des Alters unbegleiteter min
derjähriger durchführen lassen, wenn aufgrund allgemeiner Aussagen oder anderer einschlägiger Hinweise Zwei
fel bezüglich des Alters des Antragstellers bestehen. Bestehen diese Zweifel bezüglich des Alters des Antragstellers 
danach fort, so gehen die mitgliedstaaten davon aus, dass der Antragsteller minderjährig ist.“

Empfehlung des Ausschusses der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes
Bei der Altersbestimmung sollte nicht nur die physische Erscheinung der Person, sondern auch deren psychische reife 
berücksichtigt werden.

Empfohlene Checkliste für die Ermittlung geeigneter Methoden zur Altersbestimmung:
Sie sollten die nachfolgenden Fragen alle mit „Ja“ beantworten können, damit gewährleistet ist, dass die 

verwendeten Methoden die einschlägigen internationalen Standards erfüllen.
War bei der Wahl der methoden das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung?
Sind unter Berücksichtigung aller verfügbaren Nachweise weitere Untersuchungen erforderlich?
Wurden die schonendsten methoden gewählt?
Achten die methoden die Würde des Kindes und tragen sie geschlechtsspezifischen Anforderungen rechnung?
Wird bei der Altersbestimmung neben der physischen Erscheinung auch die psychische reife berücksichtigt?
Sind die an der Altersbestimmung beteiligten Personen angemessen qualifiziert und zusätzlich im Umgang mit 
unbegleiteten asylsuchenden minderjährigen geschult?
Wurden das Kind und die volljährige Person, die das Kind vertritt, vollständig über die gewählten methoden 
und die damit verbundenen Folgen aufgeklärt?
Wurde das Kind angemessen in den Prozess einbezogen, und hatte es vor allem die Gelegenheit, seine 
meinung zu äußern?
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Empfohlene Checkliste für die Ermittlung geeigneter Methoden zur Altersbestimmung:
Sie sollten die nachfolgenden Fragen alle mit „Ja“ beantworten können, damit gewährleistet ist, dass die 

verwendeten Methoden die einschlägigen internationalen Standards erfüllen.
Werden die Verfahren den Anforderungen an den datenschutz gerecht?
Wurden bei Bedarf andere Personen konsultiert, z. B. Personen, die das Kind kennen (Angehörige, Lehrer, 
Kulturmittler usw.)?

Beschreibung der verwendeten Methoden
Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der verschiedenen methoden, die derzeit verwendet werden. Für jede 
methode wird der jeweilige Ablauf kurz erläutert. die Beschreibung basiert auf Informationen aus verschiedenen 
Berichten und Studien zur Altersbestimmung (24). Angaben zu direkten Quellen finden Sie in den Fußnoten und 
eine vollständige Liste aller konsultierten Quellen im Literaturverzeichnis. Bei der Wahl der verschiedenen nach
folgend aufgeführten methoden sollte bedacht werden, dass die dargestellten Erkenntnisse auf der Grundlage 
begrenzter Studien zu diesen Methoden gewonnen wurden.

Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen und der Gespräche mit teilnehmenden Ländern wurde für jede 
einzelne methode die SWOTAnalyse (StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats) durchgeführt. die SWOTAna
lyse ist ein Instrument, mit dem Sie in einer einfachen, aber nützlichen Übersicht die Stärken und Schwächen fest
stellen, diesen mögliche Chancen gegenüberstellen und die risiken ermitteln und überwinden können. die Stärken 
und Schwächen der methode beruhen oft auf internen Faktoren, während die Chancen und risiken im Allgemei
nen von externen Faktoren bestimmt werden. daher wird die SWOTAnalyse manchmal auch als „interne/externe 
Analyse“ und die SWOTmatrix als „IEmatrix“ bezeichnet (25). die SWOTAnalyse leitet sich aus den Punkten ab, 
die von den Teilnehmern während des Sachverständigentreffens des EASO zum Thema röntgenuntersuchung und 
ärztliche Untersuchung angesprochen wurden, sowie aus eigenen Analysen des EASO im rahmen durchgeführter 
Forschungsarbeiten und aus den Ergebnissen der zugehörigen Berichte und Studien.

des Weiteren werden die rechtsstandards gemäß dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die rechte 
des Kindes (Kinderrechtskonvention) und die EUrichtlinien für jedes Beispiel angegeben. die rechtsvorschriften 
liefern wichtige Hinweise auf die erforderlichen Garantien bei der Wahl einer bestimmten methode. Sie wurden 
entsprechend den allgemeinen Schlüsselthemen zusammengestellt.

die Leitlinien für jede methode beruhen auf der SWOTAnalyse, die im rahmen der einschlägigen rechtsstandards 
ausgewertet wird. das Ziel dieses Ansatzes besteht darin, einen ausgewogenen Überblick über die methoden 
zur Verfügung zu stellen und Schlüsselthemen hervorzuheben, die bei der Wahl der methoden und Instrumente 
berücksichtigt werden sollten.

die methoden sind in „medizinische“ und „nichtmedizinische“ methoden gegliedert und werden jeweils in alpha
betischer reihenfolge aufgeführt.

3.1. Nichtmedizinische Methoden

3.1.1. Gespräch (zur Altersbestimmung)

Bei dieser methode werden die Angaben der Person, bezüglich deren Alter Zweifel bestehen, erfasst und analy
siert. diese methode kann von verschiedenen Fachkräften durchgeführt werden, die mit unbegleiteten und von 
ihren Familien getrennten Kindern zu tun haben, unter anderem durch Einwanderungs und Asylbeamte oder 
durch Sozialarbeiter. Gemäß Artikel 25 Absatz 5 der Neufassung der Asylverfahrensrichtlinie können alle ermittel
ten Nachweise dazu beitragen, das Alter des Kindes zu bestimmen, und/oder die Notwendigkeit weiterer Unter
suchungen beseitigen oder verringern.

Praxisbeispiel aus den Mitgliedstaaten
Im Vereinigten Königreich und in Irland führen Sozialarbeiter Gespräche zur Altersbestimmung (26).
malta verfolgt bei der durchführung der Gespräche zur Altersbestimmung einen ganzheitlichen Ansatz und setzt Gremien 
ein, deren mitglieder Sozialarbeiter, Einwanderungsbeamte und Psychologen sind.

(24) Siehe beispielsweise SCEP, Position paper on Age Assessment in the context of separated children in Europe (2012); Unicef, Identification of Unaccompanied 
and Separated Children: Exploring Age Assessment Challenges, background and discussion paper; Unicef, Age assessment practices: a literature review and 
annotated bibliography; Prof. Sir Al AynsleyGreen, The assessment of age in undocumented migrants.

(25) Weitere Informationen über SWOT finden Sie unter: http://www.mindtools.com/pages/article/newTmC_05.htm.
(26) rechtsprechung, die als Leitlinie für die durchführung solcher Gespräche dienen kann, finden Sie im Abschnitt „Nationale rechts und Politikrahmen“.

http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
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3.2. Medizinische Methoden

3.2.1. Inaugenscheinnahme des Gebisses

diese methode beinhaltet eine visuelle Begutachtung zur Feststellung der Zahnreife; der Einsatz von röntgen
untersuchungen ist nicht Bestandteil der methode. da die Zahnentwicklung nicht mit dem chronologischen Alter 
korreliert, führt diese methode zur Angabe einer Altersspanne. Ein ausgebildeter Zahnarzt vergleicht die Zahn
entwicklung mit einer reihe von Entwicklungsstadien, die in durchbruchstabellen oder über referenzwerte fest
gelegt sind. die vorab festgelegten Stadien werden mit Beispielen durch röntgenaufnahmen, Skizzen und/oder 
Beschreibungen in Worten dargestellt. Studien befassen sich in der regel entweder mit der Entwicklung der Kin
derzähne bei der Altersgruppe der 3 bis 16Jährigen oder aber mit der Entwicklung der Weisheitszähne bei der 
Altersgruppe der 15 bis 23Jährigen (27).

Beispiele für die Praxis der Mitgliedstaaten
Kein mitgliedstaat wendet die Inaugenscheinnahme des Gebisses allein an.
Österreich, Belgien, dänemark, Finnland, deutschland, Ungarn, Italien, Lettland, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden 
und rumänien gaben an, die Inaugenscheinnahme des Gebisses in Kombination mit verschiedenen Arten von 
röntgenuntersuchungen einzusetzen.
In Österreich und deutschland gibt es rechtsprechung, die Orientierungshilfen zur durchführung dieser Begutachtungen 
gibt. Weitere Informationen sind im Abschnitt „Nationaler rechtlicher und politischer rahmen“ zu finden.

(27) Weitere Informationen: Unicef, Age assessment practices: a literature review and annotated bibliography abrufbar unter http://www.unicef.org/
protection/Age_Assessment_Practices_2010.pdf; SCEP, Position paper on Age assessment in the context of Separated Children (2012) abrufbar unter 
http://umf.asyl.at/files/dOK45Age_Assessment_PP.pdf; Norwegian Computing Centre, Age estimation in youths and young adults (December 2012) 
abrufbar unter http://publications.nr.no/1355995517/Age_estimation_methodsEikvil.pdf; Baccetti T, Franchi L, McNamara (Jr) JA: The cervical vertebral 
maturation (CVm) method for the assessment of optimal treatment timing in dentofacial orthopaedics; Cameriere R, Ferrante L, Cingolani M: Age 
estimation in children by measurement of open apices in teeth.

http://www.unicef.org/protection/Age_Assessment_Practices_2010.pdf
http://www.unicef.org/protection/Age_Assessment_Practices_2010.pdf
http://umf.asyl.at/files/DOK45Age_Assessment_PP.pdf
http://publications.nr.no/1355995517/Age_estimation_methods-Eikvil.pdf
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3.2.5. Röntgendiagnostik

das Skelettalter wird anhand der Knochenentwicklung bestimmt. Bei diesen Konzepten werden Entwicklungssta
dien aufgrund des Fugenschlusses bzw. der Ausreifung von bestimmten Knochen geschätzt. Zu den wichtigsten 
Verfahren der röntgendiagnostik gehören röntgenaufnahmen der Handwurzelknochen, der Schlüsselbeine und 
des Gebisses. Zwar kommen diese methoden in vielen mitgliedstaaten zur Anwendung, sie werden jedoch nicht 
immer in derselben Weise und oftmals in unterschiedlichen Kombinationen und/oder unterschiedlicher reihen
folge angewandt. Einer der Hauptgründe dafür ist die Tatsache, dass Verfahren zur Altersbestimmung nach wie 
vor weitgehend nationalen rechtsvorschriften unterliegen, wobei sich die Verfahren durch einzelstaatliche recht
sprechung weiterentwickeln.

Beispiele für die Praxis der Mitgliedstaaten (32)
Österreich kombiniert die Röntgenuntersuchung der Handwurzelknochen mit Röntgenuntersuchungen von 
Schlüsselbein und Gebiss, einhergehend mit einer körperlichen Untersuchung und einer Inaugenscheinnahme des 
Gebisses.
In den Niederlanden erfolgt eine Röntgenuntersuchung der Handwurzelknochen in Kombination mit einer 
Röntgenuntersuchung der Schlüsselbeine.
Norwegen kombiniert die Röntgenuntersuchung der Handwurzelknochen mit einer Röntgenuntersuchung des Gebisses 
und einer Inaugenscheinnahme des Gebisses.
Schweden kombiniert eine Röntgenuntersuchung der Handwurzelknochen mit einer Röntgenuntersuchung des 
Gebisses, wenn nach der Würdigung von Urkundsbeweisen und anderem verfügbaren Evidenzmaterial weiterhin 
Zweifel bestehen.

1. röntgenuntersuchung der Handwurzelknochen

Kriterien für die Auswertung von röntgenaufnahmen der Hand sind unter anderem die Form und Größe der Kno
chenelemente sowie der Grad der epiphysären Ossifikation. Eine Aufnahme wird entweder mit Standardaufnah
men für das relevante Alter und Geschlecht (röntgenatlas) verglichen, um das Entwicklungsstadium zu bestimmen, 
oder der Grad der reife wird für einzelne Knochen (Einzelknochenmethode) bestimmt und zur Berechnung eines 
allgemeinen reifestadiums zusammengefasst. Für die erstgenannte methode ist heute der Atlas von Greulich und 
Pyle (GP) das Standardwerk. die GPmethode war das Ergebnis einer im Jahr 1935 durchgeführten Studie, deren 
Ziel nicht die Altersbestimmung, sondern die Beurteilung der Skelettreife war und bei der Unterschiede zwischen 
Angehörigen unterschiedlicher rassen oder sozioökonomische Unterschiede keine Berücksichtigung fanden. die 
Hauptgrundlage für die zweite methode ist die Methode nach Tanner und Whitehouse (TW) (liegt in drei Ausga
ben vor). TW2 basiert auf der Beurteilung der Skelettreife und einer Prognose der Größe im Erwachsenenalter. 
Jeder der 20 Knochen in der Hand wird einzeln mit einer reihe von Bildern der Entwicklung des jeweiligen Kno
chens verglichen. die referenzwerte wurden in den 1950er und 1960erJahren festgelegt. die methode gilt als 
weniger verlässlich für ältere Gruppen (Altersgruppe der 15 bis 18Jährigen) und für Personen unterschiedlicher 
rasse und ethnischer Zugehörigkeit. Grundsätzlich wäre jedoch nach wie vor zu erwarten, dass die TWmethode 
sicherer ist. Im mittel ist die Skelettentwicklung der Handknochen bei mädchen im Alter von 17 Jahren und bei 
Jungen im Alter von 18 Jahren abgeschlossen (33).

(30) Das Royal College of Paediatrics and Child Health, der Berufsverband der Kinderärzte in England, gelangt zu der Schlussfolgerung, „dass es faktisch nicht 
möglich ist, das Alter einer Person mit anthropometrischen methoden zu bestimmen, und dass dies auch nicht versucht werden sollte“ (The King’s Fund 
and the royal College of Paediatrics and Child Health, 1999:40).

(31) Weitere Informationen: Jenner C. V. Azevedo et al., Comparison between objective assessment and self-assessment of sexual maturation in children and 
adolescents, online abrufbar unter http://www.scielo.br/pdf/jped/v85n2/en_v85n2a09.pdf.

(32) rechtsprechung mit Orientierungshilfen dazu, wie diese Begutachtungen vorzunehmen sind, sind im Abschnitt „Nationaler rechtlicher und politischer 
rahmen“ zu finden.

(33) Weitere Informationen: Tanner Jm et al, Reliability & validity of computer-assisted estimates of Tanner-Whitehouse skeletal maturity (CASAS): comparison 
with the manual method; Frisch H et al, Computer aided estimation of skeletal age and comparison with bone age evaluations by the method of Greulich- 
Pyle and Tanner Whitehouse; Gertych A et al, Bone age assessment of children using a digital hand atlas.

http://www.scielo.br/pdf/jped/v85n2/en_v85n2a09.pdf
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3. röntgenuntersuchung des Gebisses

diese methode beinhaltet die Auswertung einer als Orthopantogramm bezeichneten röntgenaufnahme des 
Gebisses. die Skelettentwicklung wird anhand der sequenziellen Änderungen hinsichtlich des durchbruchs und 
der Struktur der Zähne während des Wachstums in der Kindheit gemessen. Im Alter von 16 bis 20 Jahren sind alle 
Zähne außer den dritten molaren, den sogenannten Weisheitszähnen, voll ausgebildet, während bei den Weis
heitszähnen hinsichtlich der Entwicklung von Krone und Wurzel ein breites Spektrum zu verzeichnen ist. die Ent
wicklungsstadien von Zahnkronen und wurzeln werden mithilfe von Tabellen in das Zahnalter umgerechnet. das 
geschätzte chronologische Alter kann als mittelwert des Zahnalters aller Zähne berechnet werden. Es wurden 
daten von unterschiedlichen Populationen und für ein breites Spektrum von Altersgruppen erhoben.

die beiden wichtigsten methoden sind:

• Gleiser & Hunt (1955) beschreiben die Zahnentwicklung in 15 Stadien. diese wurden in Skizzen und Tabel
lenform dargestellt (moorrees, Fanning and Hunt, 1963) und kamen, mit leichten Veränderungen, in meh
reren späteren Studien zur Anwendung.

• Demirjian (1973) beschreibt die Zahnentwicklung in acht Stadien. diese Stadien werden mit röntgenauf
nahmen, einer detaillierten Beschreibung jedes Stadiums sowie Skizzen illustriert. Jedes Stadium des Zahn
wachstums erhält einen Punktwert, der einem statistischen modell entspricht, das auch für die auf der 
TW2methode basierende Beurteilung der Skelettreife verwendet wird (37). diese methode erfasst jedoch 
nur die Altersspanne der 3 bis 16Jährigen; aufgrund der begrenzten Zahl von Zahn und Entwicklungsstadien 
in höheren Altersgruppen muss diese methode bei Kindern ab 12 Jahren mit Vorsicht angewandt werden.

(37) Weitere Informationen: Eid rmr et al, Assessment of dental maturity of Brazilian children age 6 to 14 years using Demirijan’s method.
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Kapitel 4 – Entscheidungsverfahren
In diesem Kapitel werden Aspekte der Entscheidungsfindung betrachtet, insbesondere die Beweiswürdigung und 
die Analyse der Glaubwürdigkeit. Außerdem geht es darum, wie die Betroffenen über die Entscheidung informiert 
werden, sowie um mögliche rechtsbehelfe.

das Kapitel deckt die folgenden Instanzen der Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit dem Verfahren zur 
Altersbestimmung ab:

• erste Entscheidung über die Notwendigkeit, eine Altersbestimmung durchzuführen;

• Entscheidung zum Alter auf Grundlage des Ergebnisses der Altersbestimmung (besondere Berücksichtigung 
des Grundsatzes „in dubio pro reo“);

• weitere Entscheidungen in dem Fall, dass die Altersbestimmung angefochten oder ein rechtsbehelf einge
legt wird.

die nachstehende Tabelle enthält die maßgeblichen rechtsvorschriften. Weitere Informationen zu diesen sind 
der Tabelle mit der Zusammenfassung der rechtsvorschriften zu entnehmen.

Verfahrens
maßnahme

Wohl des 
Kindes

Angemessene 
Schulungen

Beweiswürdigung Vertreter möglichkeiten 
zur Anfechtung

Qualifizierte 
Fachkräfte

mindest
standard

UNKRK 3
AVr 17.56
NAVr 25.6
NAr 20.5
NAVr 25.1
NdV 6.3
NABr 23.12
rr 17.5

AVr 17.4
NAVr 25.3
AR 30.6
NAR 31.6
Euratom 4
Euratom 5
Euratom 6
Euratom 7

Ar 4
NAr 4
AR 30.6
NAR 31.6
AVr 17.5
NAVr 10.3
NAVr 25.5
ABr 19.4
NABr 24.4
VIS 767/2008 Art. 24

Ar 4
NAr 4
AVr 17.5
NAVr 10.3
NAVr 25.5 
ABr 19.4
NABr 24.4
AR 30.6
NAR 31.6
VISVerordnung 24

UNKRK 20 
UNKrK 25
ABr 19.4
NABr 24.1
NABr 24.4
NAVr 25.1
NAVr 25.3
NAVr 25.5
AR 30.6

ABr 19.4
NABr 24.4
AR 30.6
NABr 24.1
NAVr 25.1
NAVr 25.3
NAVr 25.5

4.1. Infragestellung des Alters und Weiterleitung zur 
Altersbestimmung

Empfohlene Checkliste
Wurde der Antragsteller in einer Sprache, die er versteht, und in einer seinem Alter, seinem Geschlecht und 
seiner reife angemessenen Art und Weise über das Verfahren sowie darüber informiert, wie wichtig die 
Angabe vollständiger und korrekter Informationen ist?
Wurden die persönlichen Umstände des Antragsstellers angemessen berücksichtigt (z. B. Geschlecht, 
ethnische Herkunft, religion, soziokultureller Hintergrund, Bildung, Familiengeschichte, mögliche Traumata)?
Wurde die vorstehend genannte Evaluierung in objektiver Weise durchgeführt und die Entscheidung objektiv 
getroffen?
Wurden Unparteilichkeit und mögliche Interessenkonflikte umfassend berücksichtigt?
Enthalten die Berichte zur Altersbestimmung mindestens Angaben zur verwendeten methode, ggf. 
Benchmarks sowie Verweise auf deren Zuverlässigkeit und Fehlerspielraum?
Wurde die Person über die möglichen Konsequenzen einer Weigerung, sich einem (medizinischen) Test zur 
Altersbestimmung zu unterziehen, informiert?
Hat der Antragsteller ein schriftliches Exemplar des Ergebnisses/der Entscheidung sowie ggf. andere 
Unterlagen, die zur Anfechtung der Entscheidung erforderlich sein könnten, erhalten?

4.2. Glaubwürdigkeit/Beweiswürdigung
Empfohlene Checkliste

Wurde der Antragsteller in einer Sprache, die er versteht, und in einer seinem Alter, seinem Geschlecht und 
seiner reife angemessenen Art und Weise über das Verfahren sowie darüber informiert, wie wichtig die 
Angabe vollständiger und korrekter Informationen ist?
Wurde die Person über die möglichen Konsequenzen einer Weigerung, sich einem (medizinischen) Test zur 
Altersbestimmung zu unterziehen, informiert?
Wurden alle verfügbaren Nachweise, einschließlich mündlicher Aussagen des Kindes, berücksichtigt?
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Empfohlene Checkliste
Wurden aktuelle und historische Nachweise berücksichtigt?
Wurden maßgebliche Informationen über das Herkunftsland recherchiert und berücksichtigt?
Wurden „strukturelle“ (externe) Faktoren angemessen berücksichtigt, z. B. die Verwendung anderer Kalender 
und/oder die unterschiedliche Wahrnehmung der Bedeutung von Alter in bestimmten Ländern/Kulturen? 
Wurden interne Faktoren angemessen berücksichtigt, z. B. Geschlecht, ethnische Herkunft, religion, 
soziokultureller Hintergrund, Bildung, Familiengeschichte, mögliche Traumata?
Wurden die Gründe für die Beweiswürdigung sowie deren Analyse eindeutig dokumentiert und kommuniziert?
Wurden die betreffenden Personen in Fällen, in denen Nachweise nicht anerkannt wurden, über die 
entsprechenden Gründe informiert, und wurde ihnen weiterhin die möglichkeit zur Stellungnahme und ggf. 
Einreichung weiterer Nachweise eingeräumt?
Im Fall offensichtlicher Widersprüche oder Inkonsistenzen innerhalb der Nachweise: Wurden diese mit dem 
Antragsteller erörtert, und wurde ihm die möglichkeit zur Stellungnahme gegeben?
Im Fall offensichtlicher Widersprüche oder Inkonsistenzen innerhalb der Nachweise: Wurden diese mit dem 
zuständigen Sachverständigen erörtert, und wurde diesem die möglichkeit zur Stellungnahme gegeben?
Wurde der Person die möglichkeit gegeben, Stellung zu Zweifeln zu nehmen, die u. U. in Bezug auf das Alter 
geäußert wurden?
Hat der Antragsteller die möglichkeit erhalten, die von dritten vorgelegten Nachweise für sein Alter 
einzusehen und Anmerkungen dazu zu machen?
Wurden alle Aspekte angemessen berücksichtigt, die u. U. darauf hindeuten, dass das Alter der Person nicht 
den Angaben entspricht?
Wurde die Evaluierung in objektiver Weise durchgeführt und die Entscheidung objektiv getroffen?
Haben die Fachkräfte, welche die Berichte zur Altersbestimmung anfertigen, den Stand ihrer Qualifikationen, 
Erfahrung und Fachkenntnisse eindeutig angegeben?
Wurden Unparteilichkeit und mögliche Interessenkonflikte umfassend berücksichtigt?
Enthält der Bericht zur Altersbestimmung mindestens Angaben zur verwendeten methode, ggf. Benchmarks 
sowie Verweise auf deren Zuverlässigkeit und Fehlerspielraum?

4.3. Fehlerspielraum
Empfohlene Checkliste

Wurde der Fehlerspielraum der jeweiligen methode zur Altersbestimmung eindeutig festgelegt und erläutert?
Wurden der Fehlerspielraum sowie die Tatsache berücksichtigt, dass keine der methoden eine eindeutige 
Altersbestimmung gestattet?
Wurden ggf. Altersbestimmungen anhand anderer Fehlerspielräume berücksichtigt?
Wurde dies anhand von Nachweisen im Entscheidungsverfahren dokumentiert und eindeutig begründet?
Enthalten das Ergebnis der Altersbestimmung sowie die Entscheidung sämtliche Angaben zu den Gründen für 
die durchführung der Altersbestimmung, den verwendeten methoden, den Evaluierungskriterien und dem 
Fehlerspielraum?
Wurde der Grundsatz „in dubio pro reo“ zugunsten des Antragstellers angewandt?
Wurde in Fällen, in denen der Fehlerspielraum das von der Person selbst angegebene Alter einschließt, dieses 
Alter im rahmen des Entscheidungsverfahrens anerkannt?
Hat der Antragsteller in Fällen, in denen der Grundsatz „in dubio pro reo“ nicht zu seinen Gunsten angewandt 
wurde, zunächst die möglichkeit zur Stellungnahme erhalten?
Wurde die Entscheidung in Fällen, in denen der Grundsatz „in dubio pro reo“ nicht zugunsten des 
Antragstellers angewandt wurde, durch einen Vorgesetzten oder eine andere zweite Person bestätigt?
Wurde in Fällen, in denen der Grundsatz „in dubio pro reo“ nicht zugunsten des Antragstellers angewandt 
wurde, dies im rahmen des Entscheidungsverfahrens eindeutig dokumentiert und begründet?

4.4. Klärung von Fällen, in denen das Alter infrage gestellt wurde
Empfohlene Checkliste

Hat die Person die möglichkeit erhalten, zu möglichen Zweifeln hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit Stellung zu 
nehmen bzw. diese auszuräumen, bevor die Entscheidung getroffen wurde?
Wurde das Kindeswohl bei der Bestimmung des Alters vorrangig berücksichtigt?
Wurde die Person über die Gründe für die Bestimmung informiert?
Hat der Antragsteller ein schriftliches Exemplar des Ergebnisses/der Entscheidung sowie ggf. andere 
Unterlagen, die zur Anfechtung der Entscheidung erforderlich sein könnten, erhalten?
Wurde erläutert, wie die Person eine solche Entscheidung anfechten kann?
Wurde die Person darüber in Kenntnis gesetzt, dass und wie sie neue Informationen vorlegen kann?
Wurde die Person in einer Sprache informiert, die sie versteht?
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Empfohlene Checkliste
Hat die Person und/oder ihr Vormund/Vertreter und/oder gesetzlicher Vertreter rechts und 
verfahrensbezogene Informationen kostenlos erhalten?
Wurde die Person in einer Art und Weise, die sie verstehen kann und die ihrem Alter und ihrer reife 
angemessen ist, über die möglichkeit in Kenntnis gesetzt, die Altersbestimmung anzufechten?
Verfügt die Person über einen Vormund/Vertreter, der sie im Zusammenhang mit der Klärung der Altersfrage 
unterstützen und beraten kann?
Wird die Person im rechtsbehelfsverfahren durch einen gesetzlichen Vertreter unterstützt?
Gilt die Person bis zur endgültigen Entscheidung als Kind?
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Kapitel 5 –  Zusammenarbeit mit anderen 
Akteuren

Eine wichtige Empfehlung im Aktionsplan der Europäischen Kommission für unbegleitete minderjährige besteht 
darin, ein gemeinsames Konzept einzuführen, das sich auf die Wahrung der rechte des Kindes gemäß der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union und dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die rechte des 
Kindes (UNKrK) stützt und auf der Solidarität zwischen den relevanten Ländern sowie der Zusammenarbeit mit 
der Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen aufbaut.

In diesem Kapitel wird die rolle möglicher Akteure bei der Altersbestimmung erläutert. dabei werden die Bezie
hungen berücksichtigt, welche die mitgliedstaaten ggf. zu zwischenstaatlichen Organisationen, Nichtregierungs
organisationen, nationalen sozialen diensten, medizinischen Fachkräften und dolmetschern aufbauen.

Ermittlung von Mindeststandards
In der folgenden Tabelle sind mindeststandards aufgeführt, die insbesondere mit den Personen in Verbindung 
stehen, die am Verfahren zur Altersbestimmung beteiligt sind. diese liefern einen nützlichen rahmen für die Ent
wicklungszusammenarbeit sowie Beziehungen zu anderen Akteuren, die entweder direkt oder indirekt an Ver
fahren bezüglich Kindern beteiligt sind, die einer Altersbestimmung unterzogen werden.

Verfahrens
maßnahme

Wohl des 
Kindes

Angemessene 
Schulungen

Kind im 
Vordergrund

dublin
Fälle

Beweis
würdigung

Potenzielle 
Fälle von 
menschenhandel

Bestimmung 
eines 
Vertreters

Qualifizierte 
Fachkräfte

mindest
standard

UNKRK 3
AVr 17(v) 6
NAVr 25.6
NAr 20.5
NAVr 25.1
NdV 6.3
NABr 23.12
rr 17.5

AVr 17.4
NAVr 25.3
AR 30.6
NAR 31.6
Euratom 4
Euratom 5
Euratom 6
Euratom 7

UNKrK 4
UNKRK 7
UNKRK 8
UNKRK 9
UNKRK 12
UNKRK 13
UNKRK 16
UNKRK 22
NAVr 25.4
Euratom 3
Euratom 9

UNKRK 10
EuGH 
C648/11
DR 6
dV 15.3
NdV 31.2

UNKrK
Ausschuss GC 6
Ar 4
NAr 4
AVr 17.5
NAVr 10.3
NAVr 25.5
ABr 19.4 
NABr 24.4
AR 30.6
NAR 31.6
VIS 767/2008 
Art. 24

UNKRK 6
UNKRK 11
UNKRK 32
UNKRK 33
UNKrK 34
UNKrK 35
UNKRK 36
VBm 13
ÜE MBM 10

UNKrK
Ausschuss GC 6
Ar 4
NAr 4
AVr 17.5
NAVr 10.3
NAVr 25.5 
ABr 19.4
NABr 24.4
AR 30.6
NAR 31.6
VIS 767/2008 
Art. 24

ABr 19.4 
NABr 24.4
AR 30.6
NABr 24.1
NAVr 25.1
NAVr 25.3
NAVr 25.5

Im rahmen der Erarbeitung eines gemeinsamen Konzepts sollten die mitgliedstaaten die Arten möglicher Bezie
hungen berücksichtigen, z. B. die gemeinsame Verabschiedung von Weiterleitungsmechanismen, die Ermittlung 
von Konsultationsmöglichkeiten und den Aufbau von Netzwerken durch die Benennung spezieller Kontaktstellen. 
Vor Beginn der Zusammenarbeit mit anderen relevanten Akteuren sollte das Wohl des Kindes eine vorrangige 
Erwägung sein. Zu diesem Zweck sollten die mitgliedstaaten u. a. die Vorteile für das Kind sowie die potenzielle 
Gefährdung des Kindes oder seiner Familie durch die Einbeziehung bestimmter Interessengruppen berücksichti
gen. Bei der Einbeziehung von Personen im Herkunftsland sollten die mitgliedstaaten ebenfalls abwägen, ob die 
Kontaktaufnahme mit nationalen Interessengruppen dazu führen könnte, dass die Behörden oder andere Akteure 
von dem Umstand erfahren, dass das Kind einen Antrag auf Schutz gestellt hat.

Akteure
In der nachstehenden Liste sind Akteure aufgeführt, die ebenfalls an der Altersbestimmung beteiligt sein kön
nen. die Liste ist nicht erschöpfend, d. h., es können durchaus auch andere Akteure am Verfahren beteiligt sein 
oder dazu beitragen.

Kinder

Gemäß dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die rechte des Kindes ist bei allen maßnahmen, die 
das Kind betreffen, das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. darüber hinaus 
haben Kinder dem Übereinkommen zufolge das recht, in allen sie berührenden Angelegenheiten ihre meinung 
frei zu äußern, und diese meinung ist angemessen zu berücksichtigen. Es ist jedoch nicht nur wichtig, dafür zu 
sorgen, dass die rechte von Kinder geachtet werden, Kinder müssen auch mögliche Verpflichtungen kennen und 
verstehen, z. B. die Notwendigkeit, mit den Behörden zusammenzuarbeiten und dokumente oder Nachweise 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l33501_de.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l33501_de.htm
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in Verbindung mit ihrem Alter vorzulegen. diese Verpflichtungen müssen dem Kind entsprechend seinem Alter 
und seiner reife mit der Hilfe seines Vertreters in einer Sprache erklärt werden, die es versteht. Im rahmen die
ses Handbuchs wurde versucht, diese wesentlichen Grundsätze im Hinblick auf das einzelne Kind zu berücksich
tigen und in den Vordergrund zu stellen. Es kann jedoch auch sinnvoll sein, möglichkeiten zu ermitteln, um die 
Sichtweise der Kinder, insbesondere der Kinder, die schon einmal an dem Verfahren beteiligt waren, bei der Ent
wicklung politischer Strategien und Verfahren zur Altersbestimmung einzubeziehen. Weitere Hilfestellung für 
die Herangehensweise an die partizipative Beurteilung in Verbindung mit Kindern bietet der UNHCrLeitfaden 
„Listen and Learn: Participatory Assessment with Children and Adolescents“ (http://www.refworld.org/cgibin/
texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4fffe4af2&skip=0&query=unhcr %20child %20participation, nur in engli
scher Sprache).

Mitarbeiter von Kinderheimen/Aufnahmezentren

Es ist nicht unüblich, dass Kinder, insbesondere unbegleitete Kinder, während ihres Aufenthalts im Aufnahme
land in einem Kinderheim oder Aufnahmezentrum untergebracht werden.

Im Einklang mit den nationalen rechtsvorschriften und Verfahren sollten die Behörden des mitgliedstaats daher 
versuchen, behördenübergreifende Beziehungen aufzubauen, die eine gute Zusammenarbeit und Konsultation 
fördern und zu einer harmonisierten und kohärenten Entscheidungsfindung führen, in deren rahmen das Wohl 
des Kindes eine vorrangige Erwägung ist. dazu zählen z. B. einheitliche Schulungen sowie einheitliche Strategien 
oder Protokolle zum Informationsaustausch sowie zur Unterstützung und Beratung des Kindes während des Ver
fahrens der Altersbestimmung.

Familienangehörige, andere Verwandte sowie Bekannte

Eltern und sonstige Familienangehörige, andere Verwandte sowie Bekannte können über relevante Nachweise 
oder Informationen für die Altersbestimmung verfügen. Bevor mit diesen Kontakt aufgenommen wird, sollte 
das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein. Folgende Faktoren sind dabei ggf. zu berücksichtigen: die 
Art der Beziehung zwischen dem Kind und der jeweiligen Person; ob durch die Kontaktaufnahme mit dieser Per
son bekannt wird, dass das Kind einen Antrag auf Schutz gestellt hat; ob eine solche Kontaktaufnahme das Kind 
und/oder dessen Familie gefährden könnte; inwiefern die Kontaktaufnahme mit der Person dem Wohl des Kin
des zugutekommt.

Zwischenstaatliche Organisationen

Im Zusammenhang mit der Altersbestimmung spielen zwischenstaatliche Organisationen seit jeher eine wichtige 
rolle, wenn es darum geht, Bereiche mit Entwicklungspotenzial zu ermitteln und zur Verbesserung von methoden 
und Verfahren zur Altersbestimmung beizutragen. darüber hinaus waren sie daran beteiligt, relevante Praktiken 
zusammenzutragen und zu ermitteln sowie im rahmen von Treffen von Themen und Sachverständigengruppen 
Informationen auszutauschen.

Gemäß der Neufassung der Asylverfahrensrichtlinie Artikel 10 Absatz 3 gelten sie als Quelle für genaue und aktu
elle Informationen und sind nach Bedarf zu konsultieren.

Abgesehen davon, dass Personen an die maßgeblichen staatlichen Stellen oder Behörden verwiesen werden, soll
ten die mitgliedstaaten berücksichtigen, ob es zwischenstaatliche Organisationen (insbesondere im Zusammen
hang mit menschenhandel, Folter oder Traumata) gibt, die für eine Person, deren Alter bestimmt werden soll, 
von Interesse sein können, oder in der Position sind, dieser Person weitere Unterstützung zu bieten.

die Liste der nachstehend aufgeführten zwischenstaatlichen Organisationen ist nicht erschöpfend, die genann
ten Organisationen können jedoch im Zusammenhang mit der Altersbestimmung von besonderer relevanz sein: 
die Europäische Kommission und ihre Agenturen (insbesondere das EASO) sowie Unicef, das UNHCr, die IOm, 
das EmN und die IGC.

Fachkräfte in der Medizin und im Gesundheitswesen

Bei der Ermittlung und Interaktion mit Fachkräften aus medizin und Gesundheitswesen zu Zwecken der Altersbe
stimmung ist sicherzustellen, ob sie hinsichtlich der Bedürfnisse unbegleiteter minderjähriger angemessen geschult 
wurden und eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet haben. Bei allen medizinischen Untersuchungen ist die 
Würde der jeweiligen Person uneingeschränkt zu achten. Außerdem ist die schonendste methode anzuwenden, 
und die Untersuchung muss von qualifizierten medizinischen Fachkräften vorgenommen werden, um ein mög
lichst zuverlässiges Ergebnis zu erzielen. In dieser Hinsicht ist es wichtig, die jeweilige Qualifikation und das maß 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4fffe4af2&skip=0&query=unhcr%20child%20participation
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4fffe4af2&skip=0&query=unhcr%20child%20participation
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an Fachwissen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass diese den mindestanforderungen für diesen Beruf ent
sprechen. Einzelheiten zur beruflichen Qualifikation, den Kompetenzen, der Erfahrung und dem Fachwissen des 
Sachverständigen sollten dem Bericht zur Altersbestimmung beigefügt werden.

Dolmetscher

dolmetscher leisten entscheidende dienste, da sie mittels Übersetzung die Kommunikation ermöglichen. Ange
sichts der Bedeutung ihrer rolle und der möglichen Auswirkungen, die ihre Einbeziehung mit sich bringen kann, 
sollten bewährte Verfahren für die Arbeit mit dolmetschern erarbeitet werden. Neben speziellen Kenntnissen 
und Kompetenzen für eine wirksame Kommunikation mit Kindern kann hierzu auch eine geeignete Schulung hin
sichtlich der Bedürfnisse von minderjährigen sowie zu Aspekten der Vertraulichkeit gelten.

Nichtregierungsorganisationen (NRO)

NrO spielen häufig ebenfalls eine wichtige rolle bei der Ermittlung von Bereichen mit Entwicklungspotenzial und 
der Erarbeitung von Empfehlungen für Veränderungen im Bereich der Altersbestimmung. Gemäß Neufassung 
der Asylverfahrensrichtlinie Artikel 10 Absatz 3 können auch sie als Quelle für genaue und aktuelle Informatio
nen betrachtet werden.

Bei der Erarbeitung oder Überprüfung nationaler politischer Strategien und Verfahren sollten die mitgliedstaa
ten abwägen, ob die Konsultation nationaler NrO mit bestimmten Kenntnissen und/oder bestimmtem Fachwis
sen von Vorteil ist.

Abgesehen davon, dass Personen an die maßgeblichen staatlichen Stellen oder Behörden verwiesen werden, soll
ten die mitgliedstaaten berücksichtigen, ob es NrO (insbesondere im Zusammenhang mit menschenhandel, Fol
ter oder Traumata) gibt, die für eine Person, deren Alter bestimmt werden soll, von Interesse sein können, oder 
in der Position sind, dieser Person weitere Unterstützung zu bieten.

Andere Mitgliedstaaten und Drittländer

Neben der Ermittlung und dem Austausch bewährter Verfahren sollten die mitgliedstaaten auch weiterhin die 
praktische Zusammenarbeit aufrechterhalten, deren Schwerpunkt auf der Ermittlung von Lösungen für gemein
same Herausforderungen und der angestrebten Umsetzung eines Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) 
liegt. Insbesondere in Fällen, in denen mehr als ein mitgliedstaat eine Altersbestimmung vorgenommen hat, sollten 
die mitgliedstaaten zusammenarbeiten und unter Einbeziehung des Kindes eine gemeinsame Entscheidung über 
das Alter treffen. Insbesondere im Zusammenhang mit Fällen, in denen die dublinIIVerordnung zur Anwendung 
kommt, sollte der weiterleitende mitgliedstaat dem zuständigen mitgliedstaat alle Informationen übermitteln, 
die zur Wahrung der rechte und unmittelbaren besonderen Bedürfnisse der betreffenden Person entscheidend 
sind, sowie insbesondere Informationen über die Altersbestimmung eines Antragstellers. In diesem Zusammen
hang ist eine angemessene Zusammenarbeit erforderlich, damit die an das VIS übermittelten daten korrekt sind 
und gemäß den Bestimmungen von Artikel 24 der VISVerordnung der EU gepflegt werden.

darüber hinaus sowie im Einklang mit der Erkenntnis des Aktionsplans, dass mehr Kohärenz und eine stärkere 
Zusammenarbeit innerhalb der EU und mit den Herkunfts und Transitländern benötigt wird, sollten die mitglied
staaten auch eine Zusammenarbeit mit Herkunftsländern, drittländern, Transitländern sowie anderen Ländern 
erwägen, in denen sich die Familie u. U. aufhält. Obwohl es jedoch gut möglich ist, dass Organisationen im Her
kunftsland über bedeutsame und relevante Informationen zur Bestimmung des Alters verfügen, sollte das Wohl 
des Kindes eine vorrangige Erwägung sein, bevor mit diesen Kontakt aufgenommen wird. In diesem Zusammen
hang sind folgende Faktoren zu berücksichtigen: ob durch die Kontaktaufnahme mit der Person/Organisation 
bekannt wird, dass das Kind einen Antrag auf Schutz gestellt hat; ob eine solche Kontaktaufnahme das Kind und/
oder dessen Familie gefährden könnte; inwiefern die Kontaktaufnahme mit der Person/Organisation dem Wohl 
des Kindes zugutekommt.

Vertreter

da der Vertreter dafür verantwortlich ist, das Wohl des Kindes sicherzustellen, und für dieses ggf. rechtshandlun
gen vornimmt, muss ein bewährtes Verfahren für die Zusammenarbeit mit Vertretern zum Thema Altersbestim
mung erarbeitet werden. Insbesondere die für die Bearbeitung solcher Fälle zuständigen Personen sollten mit 
Vertretern zusammenarbeiten, um dafür zu sorgen, dass Kinder Zugang zu rechtsberatung haben und so schnell 
wie möglich (vor Beginn der Altersbestimmung) durch eine Person oder Organisation vertreten werden, die für 
die Betreuung und das Wohlergehen von minderjährigen zuständig ist.
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Schulen und Lehrkräfte

Es gilt als bekannt, dass Lehrkräfte nicht als Experten für die Altersbestimmung angesehen werden können und 
auch nicht entsprechend geschult sind oder über spezielle Qualifikationen in dieser Hinsicht verfügen. dennoch 
kann die Einschätzung von Lehrkräften nützlich sein, da sie das Kind aus bildungsbezogener Sicht betrachten. In 
Verbindung mit der Tatsache, dass sie aufgrund ihres Berufs täglich mit dem Kind zu tun haben, ist es daher wahr
scheinlich, dass sie wertvolle Informationen in Bezug auf reife und Fähigkeiten liefern können. darüber hinaus 
können sie über Unterlagen oder Nachweise, z. B. Schulakten, Bildungspläne oder berichte, verfügen, aus denen 
entweder das Geburtsdatum hervorgeht oder die Aufschluss über das wahrscheinliche Alter der Person geben.

Soziale Dienste

Soziale dienste und lokale Behörden sind häufig für die Pflege und Unterbringung des Kindes während seines Auf
enthalts im mitgliedstaat erforderlich, insbesondere im Fall unbegleiteter Kinder.

Stärkung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit

Im Einklang mit den nationalen rechtsvorschriften und Verfahren sollten die Behörden des mitgliedstaats ver
suchen, behördenübergreifende Beziehungen aufzubauen, die eine gute Zusammenarbeit und Konsultation för
dern und zu einer harmonisierten und kohärenten Entscheidungsfindung führen, in deren rahmen das Wohl des 
Kindes eine vorrangige Erwägung ist. dazu zählen z. B. einheitliche Schulungen oder Strategien zum Informati
onsaustausch, zur Unterstützung und Beratung des Kindes während des Verfahrens der Altersbestimmung sowie 
ein Protokoll zur Klärung von Fällen, in denen die Behörden bezüglich des Alters zu unterschiedlichen Schlüssen 
kommen.
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Kapitel 6 – Ausblick und praktische Schritte
Zum Abschluss enthält die vorliegende Veröffentlichung einen Ausblick sowie eine Beschreibung praktischer wei
terer Schritte. In diesem Kapitel finden Sie einen Überblick über künftige mögliche methoden, die verfügbaren 
Qualitätsmechanismen und Werkzeuge sowie Informationen über relevante EUmittel.

Mögliche künftige Methoden
die nachstehenden methoden kommen derzeit in den mitgliedstaaten noch nicht zum Zwecke der Altersbestim
mung im Zusammenhang mit Einwanderung zum Einsatz, sie sind jedoch Gegenstand ständiger Forschungen. Es 
wurden bereits verschiedene Studien veröffentlicht, die sich mit der Anwendbarkeit dieser methoden befassen, 
und in einigen Fällen werden diese methoden bereits in anderen Zusammenhängen angewandt, in denen das 
Alter infrage gestellt wurde.

Magnetresonanztomographie (MRT)

Hand/Handgelenk: der herkömmliche Ansatz basiert auf der Altersbestimmung mittels röntgenstrahlen, es wur
den jedoch Versuche mithilfe alternativer bildgebender Verfahren durchgeführt. die möglichkeit von mrTUn
tersuchungen des Handgelenks wurde bereits als Werkzeug zur Altersabschätzung bei Fußballern für Turniere 
mit Altersgrenzen geprüft.

Es wurde ein System mit sechs Fusionsgraden entwickelt (dvorak et al., 2007) (47), (48). In einer anderen Studie 
im Auftrag der FIFA zu Fußballern (George et al., 2012) (49) wurden am gleichen Tag angefertigte mrT und rönt
genaufnahmen derselben Person verglichen. dieser Vergleich ergab, dass der Grad der Knochenfusion auf den 
röntgenaufnahmen weiter fortgeschritten erscheint als auf den mrTAufnahmen.

Knie: die Bestimmung erfolgt auf Grundlage der Fusion der Wachstumsplatte bei der reifung des Knies. dedouit 
et al. (2012) (50) haben ein mrTbasiertes Stufensystem für das Knie entwickelt und dessen Zuverlässigkeit und 
Eignung zur Altersbestimmung in der Altersgruppe 1030 Jahre auf Grundlage eines fünfstufigen Systems unter
sucht. der Bericht zeigt eine starke Korrelation mit dem Alter sowie eine hohe Übereinstimmung innerhalb der 
Befunde sowie zwischen den Befunden der verschiedenen Untersuchenden. Zur Verifizierung des Ansatzes sind 
jedoch weitere Untersuchungen erforderlich.

Schlüsselbein: Es wurden Versuche mit einem vierstufigen Bewertungssystem für das Schlüsselbein durchgeführt. 
diese haben ergeben, dass eine Altersabschätzung möglich ist, es werden jedoch mrTspezifische referenzstudien 
benötigt. Insbesondere handelte es sich hierbei um die erste mrTStudie zur Ossifikation des Schlüsselbeins (51).

(47) dvorak J., George J., Junge A., Hodler J.: Age determination by magnetic resonance imaging of the wrist in adolescent male football players.
(48) dvorak J., George J., Junge A., Hodler J.: Application of mrI of the wrist for age determination in international U17 soccer competitions.
(49) George J., Nagendran J., Azmi K.: Comparison study of growth plate fusion using mrI versus plain radiographs as used in age determination for exclusion of 

overaged football players
(50) dedouit F., Auriol J., rousseau H., rougé d., Crubézy E., Telmon N.: Age assessment by magnetic resonance imaging of the knee: A preliminary study.
(51) Schmidt S., mühler m., Schmeling A., reisinger W., Schulz r.: magnetic resonance imaging of the clavicular ossification.
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Ultraschall

Hand/Handgelenk: Ultraschall zählt ebenfalls zu den untersuchten strahlungsfreien methoden. mentzel et al. 
(2005) (53) erforschten den Einsatz von Ultraschall zur Altersabschätzung in der Altersgruppe 617 und ermittelten 
dabei eine Korrelation mit dem manuellen Ansatz nach Greulich und Pyle. Eine weitere Studie auf der Grundlage 
von BonAge (xu et al. 2008) ergab allerdings eine geringere Korrelation, insbesondere für höhere Altersgrup
pen. Khan et al. (2009) (54) kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und schlussfolgern, dass die Bestimmung mit
tels Ultraschall noch keine geeignete Alternative für andere methoden zur Bestimmung des Knochenalters ist.

Schlüsselbein: Ultraschall wurde ebenfalls zur Altersbestimmung anhand des Schlüsselbeins eingesetzt, doch die 
traditionelle Klassifizierung musste angepasst werden. Es wurden vier Phasen definiert, wobei das früheste Auftre
ten von Entwicklungsphase 4 bei Frauen im Alter von 19 Jahren beobachtet wurde (Quirmbach 2009) (55), (Schulz 
2008) (56). Schulz et al. kommen zu dem Schluss, dass die für die Phasen beobachteten Altersinter valle mit den 
bekannten daten radiologischer und computertomografiebasierter Untersuchungen kohärent sind, die Ergeb
nisse jedoch anhand einer größeren Anzahl von Fällen und einer Analyse der Variabilität zwischen den Untersu
chenden zu bestätigen sind.

Beckenkamm: Im rahmen einer Pilotstudie untersuchten Schmidt et al. (2011) (57) die Eignung von Ultraschall
untersuchungen zur Evaluierung der Fusion des Beckenkamms. Ihren Erkenntnissen zufolge kann es sich bei die
sem Ansatz um eine geeignete und effiziente methode handeln, es sind jedoch umfangreichere Studien nötig. 
die Untersuchungen wurden von einer medizinischen Fachkraft mit Zertifizierung im Bereich der Skelettsonogra
fie durchgeführt, die das chronologische Alter der untersuchten Person nicht kannte.

(53) mentzel H. J., Vilser C., Eulenstein m., Schwartz T., Vogt S., Böttcher J., Yaniv I., Tsoref L., Kauf E., Kaiser W. A.: Assessment of skeletal age at the wrist in 
children with a new ultrasound device.

(54) Khan K. m., miller B. S., Hoggard E., Somani A., Sarafoglou K.: Application of Ultrasound for bone age estimation in clinical practice.
(55) Quirmbach F., ramsthaler F., Verhoff m. A: Evaluation of the ossification of the medial clavicular epiphysis with a digital ultrasonic system to determine the 

age threshold of 21 years.
(56) Schulz r., Zwiesigk P., Schiborr m., Schmidt S., Schmeling A.: Ultrasound studies on the time course of clavicular ossification.
(57) Schmidt S., Schmeling A., Zwiesigk P., Pfeiffer H., Schulz r.: Sonographic evaluation of apophyseal ossification of the iliac crest in forensic age diagnostics in 

living individuals.
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Mögliche Unterstützungsquellen

Einsatz von EU-Mitteln

Für den Zeitraum 20142020 hat die Europäische Kommission im rahmen des Asyl und migrationsfonds Finanz
mittel in Höhe von 3,869 mrd. EUr vorgesehen, um die mitgliedstaaten bei praktischen maßnahmen und Projek
ten im Zusammenhang mit Asyl und migration zu unterstützen. dieser Fonds ersetzt den Flüchtlingsfonds, den 
Fonds für die Integration von drittstaatsangehörigen, den rückkehrfonds und den Außengrenzenfonds, die im 
rahmen des allgemeinen Programms „Solidarität und Steuerung der migrationsströme“ für den Zeitraum 2007
2013 zur Verfügung standen.

das Hauptaugenmerk des Asyl und migrationsfonds liegt auf migrationsströmen und dem integrierten manage
ment der migration. Er unterstützt maßnahmen zu allen Aspekten der migration, einschließlich Asyl, legale migra
tion, Integration sowie rückführung illegal aufhältiger NichtEUBürger.

Gemäß der Verordnung zur Einrichtung des Asyl und migrationsfonds stehen die Finanzmittel für verschiedene 
maßnahmen im Zusammenhang mit minderjährigen und unbegleiteten minderjährigen zur Verfügung.

die vollständigen Bestimmungen der Verordnung sind abrufbar unter: http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/
news/intro/docs/751.pdf

Instrumente zur Altersbestimmung

Innerhalb der vorliegenden Veröffentlichung wird an entsprechenden Textstellen auf relevante Beispiele für 
bewährte Verfahren, Strategien und Leitlinien hingewiesen, die bereits von Behörden oder anderen Organisa
tionen der mitgliedstaaten veröffentlicht wurden. diese bieten praktische Hinweise und Vorschläge, die für die 
Überprüfung oder Erarbeitung einer Strategie zur Altersbestimmung von Interesse sein können.

darüber hinaus sollen die Leser auf weitere ggf. interessante Instrumente aufmerksam gemacht werden, die das 
EASO derzeit anbietet.

Liste der Projekte und Initiativen

das EASO hat eine vorläufige Liste der Projekte und Initiativen zusammengestellt, die in den mitgliedstaaten seit 
dem Jahr 2004 umgesetzt wurden. diese Liste basiert auf online verfügbaren Informationen sowie Informationen 
von Partnern, z. B. der Europäischen Kommission, dem UNHCr und den mitgliedstaaten. die Liste veranschaulicht 
die besonderen Bestrebungen um die Verbesserung der Qualität verschiedener Aspekte des Asylsystems. Sie bie
tet einen nützlichen Bezugspunkt für mitgliedstaaten, die vorhaben, ähnliche Initiativen ins Leben zu rufen. die 
thematische Anordnung der Liste erleichtert die Navigation. die Liste der Projekte und Initiativen steht auf der 
Website des EASO zur Verfügung: http://easo.europa.eu/supportexpertise/trainingquality/

EASO-Schulungsprogramm

das Ziel der EASOSchulungstätigkeiten ist es, die mitgliedstaaten beim Aufbau und Ausbau der Fähigkeiten und 
Kompetenzen ihres Personals durch hochwertige und einheitliche Schulungen zu unterstützen. das Schulungs
programm des EASO ist das zentrale Schulungsinstrument und umfasst verschiedene Aspekte des Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystems (GEAS). Es soll einen Beitrag zur Umsetzung des GEAS durch Erreichen eines einheit
lichen Qualitätsniveaus innerhalb der EU leisten. Zu diesem Zweck verfolgt das EASO einen zweiteiligen Ansatz: 
Entwicklung relevanter Schulungsunterlagen einerseits und Organisation von Schulungen entsprechend dem Kon
zept „Train the Trainer“ (Ausbildung für den Ausbilder) andererseits.

Besonders relevante module für die mit der Altersbestimmung betrauten Personen sind:

• Gesprächsführungstechniken;

• Befragung von Kindern;

• Befragung schutzbedürftiger Personen;

• Beweiswürdigung.

Weitere Informationen zur Schulungsstrategie und zum Schulungsprogramm des EASO sowie zu einzelnen modu
len sind abrufbar unter: http://easo.europa.eu/support-expertise/training-quality/

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/751.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/751.pdf
http://easo.europa.eu/support-expertise/training-quality/
http://easo.europa.eu/support-expertise/training-quality/
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Ausblick

Das EASO und die Altersbestimmung
Für 2014 ist vorgesehen, dass das EASO in Zusammenarbeit mit den mitgliedstaaten und anderen Akteuren, die 
an der Forschung zur Altersbestimmung beteiligt sind, die vorliegende Veröffentlichung evaluiert und dafür sorgt, 
dass interessante Entwicklungen berücksichtigt werden, um die fortlaufende relevanz und Aktualität der Veröf
fentlichung zu gewährleisten.

darüber hinaus wird sich das EASO im rahmen von Treffen mit Sachverständigen sowie im rahmen seiner Jahres
konferenz zu unbegleiteten minderjährigen weiterhin mit den Herausforderungen und Entwicklungen im Bereich 
der Altersbestimmung befassen.

Daten
In ihrem Aktionsplan für unbegleitete minderjährige betont die Kommission: „Ohne eine klare Evaluierung auf 
der Grundlage umfassender, zuverlässiger und vergleichbarer daten lässt sich weder die Situation korrekt bewer
ten, noch können so geeignete Lösungen gefunden werden.“

Sie fordert darüber hinaus die mitgliedstaaten auf, jährlich aufgeschlüsselte daten über die gesamten unbeglei
teten minderjährigen zu übermitteln, die im EUHoheitsgebiet eintreffen, um harmonisierte vollständige Sta
tistiken zu erhalten, und stellt fest, dass mehr Informationen über die migrationsrouten und kriminellen Netze 
benötigt werden.

Zu diesem Zweck wird das EASO insbesondere das Thema der unbegleiteten minderjährigen beobachten, die Erhe
bung neuer daten zu unbegleiteten minderjährigen vorschlagen und Informationen über Herkunftsländer sam
meln sowie andere relevante Analysen prüfen, die speziell auf diese gefährdete Gruppe eingehen.

Im Bereich der datenerhebung liefert derzeit Eurostat jährlich daten zu Fällen von unbegleiteten minderjähri
gen, in denen bereits eine Altersbestimmung vorgenommen wurde. das EASO erwägt, wie diese datenerhebung 
beschleunigt und ergänzt werden kann, indem monatlich daten zu Asylanträgen von Personen, die nach eigenen 
Angaben unbegleitete minderjährige sind, sowie zu Asylanträgen, die von unbegleiteten minderjährigen (impli
zit oder explizit) zurückgezogen wurden, aus den mitgliedstaaten angefordert werden. Wenn die mitgliedstaaten 
einer solchen datenerhebung in erster Instanz zustimmen, wird es sich wie bei anderen operativen datenerhebun
gen um ein nicht validiertes und beschränktes Verfahren handeln. EUübergreifende Ergebnisse können jedoch 
mit Zustimmung der mitgliedstaaten und assoziierten Staaten veröffentlicht werden.
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Anhang 2: rechtlicher und politischer rahmen

Relevante internationale und europäische Rechtsinstrumente
dieses Kapitel soll als referenz für die Ermittlung der relevanten Instrumente und Bestimmungen auf internatio
naler, europäischer und nationaler Ebene dienen. Zwar wurde alles versucht, um einen umfassenden Überblick 
über die relevantesten rechtstexte und politischen dokumente zu geben, die nachstehende Auflistung sollte aber 
dennoch nicht als erschöpfend betrachtet werden.

Internationaler Rechtsrahmen

Konvention der Vereinten Nationen über die rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention) 
1989 (61)

die Kinderrechtskonvention ist das wichtigste internationale rechtsinstrument im Hinblick auf die Altersbestim
mung und alle für die rechtsstellung von Kindern relevanten Fragen. mit ihrer Einwilligung, die Verpflichtungen 
der Kinderrechtskonvention zu übernehmen, haben sich die Vertragsstaaten verpflichtet, die rechte von Kindern 
zu schützen und zu achten, und sich bereit erklärt, sich vor der internationalen Gemeinschaft für die Einhaltung 
dieser Zusage zu verantworten. die Vertragsstaaten der Kinderrechtskonvention sind verpflichtet, sämtliche maß
nahmen und Politiken unter Berücksichtigung des Kindeswohls zu entwickeln und durchzuführen.
die in den rechtlich bindenden Bestimmungen der Kinderrechtskonvention enthaltenen vier Kernprinzipien sind:

• Artikel 2 – diskriminierungsverbot; 

• Artikel 3 – Wohl des Kindes als vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt; 

• Artikel 6 – recht auf Leben, Überleben und Entwicklung; 

• Artikel 12 – Angemessene Berücksichtigung der meinung des Kindes.

daneben besitzen diverse Bestimmungen Relevanz für die Altersbestimmung oder die Frage des Alters. Dazu 
gehören: 

• registrierung, Name, Staatsangehörigkeit und Betreuung (Artikel 7);

• Wahrung der Identität (Artikel 8);

• Schutz vor jeder Form von Gewalt (Artikel 19); 

• Flüchtlingskinder (Artikel 22);

• recht auf Bildung (Artikel 28);

• Kinderarbeit (Artikel 32);

• Freiheitsentziehung und Strafe (Artikel 37);

• Krieg und bewaffnete Konflikte (Artikel 38); 

• Jugendgerichtsbarkeit (Artikel 40).

Rechtsrahmen des Europarats

Europäische Konvention zum Schutze der menschenrechte und Grundfreiheiten (EmrK) (62)

die allgemeinen Bestimmungen der EmrK gelten auch für Kinder. Von besonderer Bedeutung für die Altersbe
stimmung könnten Artikel 6 (recht auf ein faires Verfahren), Artikel 13 (recht auf wirksame Beschwerde) und 
Artikel 14 (diskriminierungsverbot) sein.

(61)  der Text der Kinderrechtskonvention ist abrufbar unter http://www.unric.org/html/german/resolutions/A_rES_44_25.pdf
(62)  der Text der EmrK ist abrufbar unter http://www.echr.coe.int/documents/Convention_dEU.pdf

http://www.unric.org/html/german/resolutions/A_RES_44_25.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DEU.pdf
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Europäisches Übereinkommen über die Ausübung von Kinderrechten (63)

das Übereinkommen befasst sich insbesondere mit den rechten von Kindern in Verfahren vor Gerichten und Ver
waltungsorganen. Es fördert die Ausübung der materiellen rechte von Kindern durch die Stärkung und Schaffung 
von Verfahrensrechten, die von Kindern selbst oder durch andere Personen oder Organe ausgeübt werden kön
nen. Besonders betont wird der Begriff der „Förderung“ von Kinderrechten, der als umfassender als deren „Schutz“ 
angesehen wird. die rechte gemäß dem Übereinkommen können nicht nur vor solchen nationalen Behörden aus
geübt werden, sondern auch vor dem EGmr. Zudem können Kinder selbst Beschwerde gemäß der EmrK gegen 
eine Vertragspartei des Übereinkommens einlegen.

Übereinkommen zum Schutz des menschen bei der automatischen Verarbeitung 
personenbezogener daten (64)

dieses Übereinkommen ist das erste bindende internationale Instrument, das menschen vor dem möglicher
weise mit der Sammlung und Verarbeitung personenbezogener daten verbundenen missbrauch schützt und das 
zugleich den grenzüberschreitenden Verkehr personenbezogener daten regeln soll. 

Übereinkommen zur Bekämpfung des menschenhandels (65)

das Übereinkommen ist ein umfassendes Instrument, das vor allem auf den Schutz von Opfern des menschenhan
dels und die Wahrung ihrer rechte ausgerichtet ist. Es zielt ferner auf die Verhütung des menschenhandels und 
auf die Verfolgung der Täter ab. Es bezieht sich auf alle Kategorien von Opfern: Frauen, männer oder Kinder sowie 
auf alle Formen der Ausbeutung: sexuelle Ausbeutung, Zwangsarbeit oder Zwangsdienstbarkeit. In Bezug auf die 
Altersbestimmung besagt Artikel 10: „Wenn das Alter des Opfers nicht bekannt ist und Anlass zu der Annahme 
besteht, dass es sich bei dem Opfer um ein Kind handelt, ist es als Kind zu betrachten und sind ihm bis zur Fest
stellung seines Alters besondere Schutzmaßnahmen zu gewähren.“

Rechtsrahmen der Europäischen Union

Vertrag über die Europäische Union (EUV) (66)

Artikel 3 Absatz 3 des EUV enthält explizit die Pflicht der Europäischen Union, den Schutz der rechte des Kindes 
zu fördern, was dadurch zu einer grundlegenden Verpflichtung der EU wird. 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union (CFrEU) (67)

Artikel 24 der CFrEU definiert die rechte des Kindes und besagt unter anderem, dass Kinder Anspruch auf den 
Schutz und die Fürsorge haben, die für ihr Wohlergehen notwendig sind. Sie können ihre meinung frei äußern. 
Ihre meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem reifegrad entspre
chenden Weise berücksichtigt. Bei allen Kinder betreffenden maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen 
muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein, und jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persön
liche Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen. 
Weitere relevante Bestimmungen sind unter anderem:

• Artikel 1 – Würde des menschen; 

• Artikel 3 – recht auf Unversehrtheit; 

• Artikel 4 – Verbot erniedrigender Behandlung; 

• Artikel 6 – recht auf Freiheit und Sicherheit; 

• Artikel 7 – Achtung des Privat und Familienlebens; 

• Artikel 8 – Schutz personenbezogener daten; 

• Artikel 10 – Gedanken, Gewissens und religionsfreiheit; 

• Artikel 11 – Freiheit der meinungsäußerung und Informationsfreiheit;

(63)  der Text des Europäischen Übereinkommens ist abrufbar unter http://conventions.coe.int/Treaty/GEr/Treaties/Html/160.htm 
(64)  der Text des Übereinkommens ist abrufbar unter http://conventions.coe.int/Treaty/GEr/Treaties/Html/108.htm 
(65)  der Text des Übereinkommens ist abrufbar unter http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Source/PdF_Conv_197_Trafficking_German.pdf 
(66)  der Text des EUV ist abrufbar unter http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:de:PdF 
(67)  der Text der Charta ist abrufbar unter http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf 

http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/160.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/108.htm
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Source/PDF_Conv_197_Trafficking_German.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:de:PDF
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
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• Artikel 18 – Asylrecht; 

• Artikel 19 – Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung; 

• Artikel 21 – Nichtdiskriminierung; 

• Artikel 35 – Gesundheitsschutz.

dublinIIIVerordnung (68)

Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsange-
hörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neu-
fassung) behandelt die Altersbestimmung insbesondere in Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe d in Bezug auf daten, 
die übermittelt werden müssen, da sie wesentlich für den Schutz der rechte und der unmittelbaren besonderen 
Bedürfnisse der zu überstellenden Person sind. Besondere Garantien für minderjährige enthalten ferner Arti-
kel 6, Artikel 8, Artikel 16 usw.

VISVerordnung (69)

Die Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über das Visa-Infor-
mationssystem (VIS) und den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über Visa für einen kurzfristigen Auf-
enthalt (VIS-Verordnung) ist mit ihrer Bestimmung zur Änderung von daten (Artikel 24) von besonderer relevanz. 

Asylverfahrensrichtlinie (AVr) (70)

Die Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005 über Mindestnormen für Verfahren in den Mitglied-
staaten zur Zuerkennung und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft ist diejenige EUrichtlinie, durch welche 
die Verfahren zur Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz gegenwärtig geregelt werden. Insbesondere 
Artikel 17 regelt die besonderen Garantien für unbegleitete minderjährige in derartigen Verfahren. Artikel 17 
Absatz 5 regelt die möglichkeit der Anwendung ärztlicher Untersuchungen zur Bestimmung des Alters unbeglei
teter minderjähriger.

Asylverfahrensrichtlinie (Neufassung) (NAVr) (71)

Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfah-
ren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (Neufassung) regelt, ähnlich wie die AVr, 
die besonderen Garantien für unbegleitete minderjährige im rahmen der Prüfung des Antrags auf internationa
len Schutz, und zwar in Artikel 25. Insbesondere Artikel 25 Absatz 5 befasst sich mit der Anwendung ärztlicher 
Untersuchungen zur Bestimmung des Alters des minderjährigen. diesbezüglich enthält sie im Vergleich zur AVr 
wichtige zusätzliche Garantien: 

• Ärztliche Untersuchungen zum Zweck der Bestimmung des Alters sollten nur zur Anwendung kommen, wenn 
Zweifel bezüglich des Alters des Antragstellers bestehen;

• Bestehen diese Zweifel danach fort, so wird davon ausgegangen, dass der Antragsteller minderjährig ist;

• Jede ärztliche Untersuchung wird unter uneingeschränkter Achtung der Würde der Person und mit den scho
nendsten methoden von qualifizierten medizinischen Fachkräften, die so weit wie möglich ein zuverlässiges 
Ergebnis gewährleisten, durchgeführt.

Anerkennungsrichtlinie (Ar) (72)

Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status 
von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationa-
len Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes sieht weitere Garantien für unbegleitete 
minderjährige vor, und zwar in Artikel 30. die Bestimmungen von Artikel 30 befassen sich insbesondere mit der 
gesetzlichen Vertretung, der Vormundschaft, der angemessenen Unterbringung und Betreuung sowie der Suche 
nach Familienangehörigen.

(68)  der Text der dublinIIIVerordnung ist abrufbar unter http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:dE:PdF
(69)  der Text der Verordnung ist abrufbar unter http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0060:01:dE:HTmL 
(70)  der Text der AVr ist abrufbar unter http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:326:0013:0034:dE:PdF 
(71) der Text der NAVr ist abrufbar unter http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0060:0095:dE:PdF
(72) der Text der Ar ist abrufbar unter http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEx:32004L0083:dE:HTmL

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0060:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:326:0013:0034:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0060:0095:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:DE:HTML
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Anerkennungsrichtlinie (Neufassung) (NAr) (73)

Für Staaten sind die Bestimmungen der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Perso-
nen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit 
Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (Neufassung) ab dem 21. Dezem
ber 2013 bindend. Ähnlich wie Artikel 30 der Ar und zusätzlich zu zahlreichen Verweisen auf besondere Erwä
gungen im Falle von minderjährigen befasst sich Artikel 31 der Ar (Neufassung) mit den rechten unbegleiteter 
minderjähriger. der Grundsatz der vorrangigen Berücksichtigung des Wohles des Kindes wird in den Erwägungs-
gründen sowie in Artikel 19 Absatz 5 (subsidiärer Schutz) und Artikel 30 Absätze 4 und 5 (medizinische Versor
gung) wiederholt.

Aufnahmerichtlinie (ABr) (74)

Viele der rechte gemäß der Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindestnor-
men für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten stehen im Zusammenhang mit einer Berück
sichtigung des Alters des Antragstellers sowie in manchen Fällen seines reifegrads.

Aufnahmerichtlinie (Neufassung) (NABr) (75)

Ähnlich wie bei der ABr und unter Einführung weiterer Garantien für minderjährige stehen viele der rechte gemäß 
Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2013 zur Festlegung von Normen 
für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) in direktem Zusammenhang 
mit dem Alter des Antragstellers sowie in manchen Fällen seinem reifegrad.

richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung des menschenhandels (76)

Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und Bekämp-
fung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/
JI des Rates regelt Fragen im Zusammenhang mit dem menschenhandel. Artikel 13 Absatz 2 besagt in Bezug auf 
die Altersbestimmung: Wenn das Alter einer Person, die Opfer von menschenhandel ist, nicht festgestellt wer
den konnte und es Gründe für die Annahme gibt, dass sie jünger als 18 Jahre ist, sollte diese Person als Kind ein
gestuft werden und unmittelbar Zugang zu Unterstützung, Betreuung und Schutz erhalten. Zudem beschreiben 
die Artikel 14 bis 16 die besondere Unterstützung, die Opfern, bei denen es sich mutmaßlich um Kinder handelt, 
zu gewähren ist. 

Euratomrichtlinie (77)

Richtlinie 97/43/Euratom vom 30. Juni 1997 über den Gesundheitsschutz von Personen gegen die Gefahren ioni-
sierender Strahlung bei medizinischer Exposition und zur Aufhebung der Richtlinie 84/466/Euratom sieht Min
destnormen vor, die für manche der methoden der im rahmen der Altersbestimmung angewandten ärztlichen 
Untersuchungen relevant sind, insbesondere die medizinische Exposition von Personen im rahmen medizi
nischrechtlicher Verfahren (Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e). Anforderungen im Zusammenhang mit der recht
fertigung einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung werden in Artikel 3 angesprochen; die Optimierung 
und die Frage der Exposition werden in Artikel 4 behandelt; die Verantwortung der mitgliedstaaten – Artikel 5; 
das Erfordernis schriftlicher Protokolle für alle radiologischen Standardanwendungen – Artikel 6; und der beson
dere Schutz für manche Personenkategorien (während Schwangerschaft und Stillzeit) – Artikel 10.

richtlinie über die Verarbeitung personenbezogener daten (78)

Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr beinhaltet wichtige Garan
tien im Zusammenhang mit der Verarbeitung von daten. Sie behandelt beispielsweise die Fragen der Qualität der 
Daten (Artikel 6), der Informationen, die der betroffenen Person zu erteilen sind (Artikel 10), sowie der Ausnah
men und Einschränkungen (Artikel 13).

(73) der Text der NAr ist abrufbar unter http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:dE:PdF
(74) der Text der ABr ist abrufbar unter http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:031:0018:0025:dE:PdF
(75) der Text der NABr ist abrufbar unter http://easo.europa.eu/wpcontent/uploads/receptiondE.pdf 
(76) der Text der richtlinie ist abrufbar unter http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:dE:PdF 
(77) der Text der Euratomrichtlinie ist abrufbar unter http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEx:31997L0043:dE:HTmL 
(78) der Text der richtlinie ist abrufbar unter http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/9546ce/dir199546_part1_de.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:031:0018:0025:DE:PDF
http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Reception-DE.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0043:DE:HTML
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/95-46-ce/dir1995-46_part1_de.pdf
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Relevante internationale und europäische politische Dokumente

Politischer Rahmen des Europarats

Parlamentarische Versammlung – Entschließung Unbegleitete Kinder in Europa: Fragen im 
Hinblick auf Ankunft, Aufenthalt und rückkehr (1810/2011) (79)

Randnummer 5.10 der Entschließung umreißt eine reihe von Garantien im Zusammenhang mit der Altersbestim
mung. Sie besagt, dass eine Altersbestimmung nur dann vorgenommen werden sollte, wenn begründete Zweifel 
daran bestehen, dass eine Person minderjährig ist. die Altersbestimmung sollte auf der Vermutung der minder
jährigkeit basieren, eine multidisziplinäre Begutachtung durch eine unabhängige Behörde über einen gewissen 
Zeitraum umfassen und sich nicht ausschließlich auf eine medizinische Beurteilung stützen. Untersuchungen soll
ten nur mit Zustimmung des Kindes oder seines Vormunds durchgeführt werden. Sie sollten nicht intrusiv sein 
und sollten medizinischethischen Standards entsprechen. die Fehlerspanne medizinischer und sonstiger Untersu
chungen sollte eindeutig angegeben und berücksichtigt werden. Bleiben Zweifel hinsichtlich der minderjährigkeit 
der Person bestehen, sollte zu ihren Gunsten entschieden werden. Entscheidungen im Bereich der Altersbestim
mung sollten auf dem Verwaltungs oder Gerichtsweg anfechtbar sein.

Politischer Rahmen der EU

Aktionsplan der Europäischen Kommission für unbegleitete minderjährige 20102014 (80)

die Altersbestimmung wird in dem Aktionsplan als eine der Schlüsselfragen definiert. Für die Altersbestimmung 
existieren unterschiedliche Verfahren und Techniken und oft gibt es Bedenken im Hinblick auf ihre Zuverlässig
keit und Verhältnismäßigkeit. Insbesondere Abschnitt 4.2 befasst sich mit dieser Frage, zusammen mit der Suche 
nach Familienangehörigen. Hier heißt es, dass die Altersbestimmung von entscheidender Bedeutung ist, weil sie 
eine reihe von Verfahrens und rechtlichen Garantien in den einschlägigen EUrechtsvorschriften auslöst. der 
Aktionsplan ist eine der Grundlagen für die Arbeit des EASO im Bereich der Altersbestimmung.

Entschließung des rates vom 26. Juni 1997 betreffend unbegleitete minderjährige 
Staatsangehörige dritter Länder (81)

Ziel dieser Entschließung ist es, Leitlinien für die Behandlung unbegleiteter minderjähriger in Frage wie etwa 
die Bedingungen für ihre Aufnahme, ihren Aufenthalt und ihre rückkehr, und im Falle von Asylbewerbern, die 
Anwendung der geltenden Verfahren festzulegen. Artikel 4 Absatz 3 ist für die Altersbestimmung von besonde
rer Bedeutung. Er besagt: a) Grundsätzlich müssen unbegleitete Asylbewerber, die behaupten, minderjährig zu 
sein, ihr Alter nachweisen. b) Ist dieser Nachweis nicht möglich oder bestehen ernste Zweifel, so können die mit
gliedstaaten das Alter des Asylbewerbers schätzen. die Schätzung des Alters sollte objektiv vor sich gehen. Zu 
diesem Zweck können die mitgliedstaaten mit Zustimmung der minderjährigen, des bestellten erwachsenen Ver
treters oder der bestellten Einrichtung einen medizinischen Altersbestimmungstest durch geschultes medizini
sches Personal durchführen lassen.

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. September 2013 zur Lage unbegleiteter 
minderjähriger in der EU (2012/2263 (INI)) (82) 

die Entschließung fordert zusätzliche maßnahmen, um sicherzustellen, dass unbegleitete minderjährige keinen 
intrusiven medizinischen Untersuchungen unterworfen werden, um ihr Alter festzustellen. In Randnummer 15 
besagt die Entschließung: [das Europäische Parlament] „bedauert, dass die in einigen mitgliedstaaten zur Alters
feststellung eingesetzten medizinischen Testverfahren unangemessen und intrusiv sind und Traumata auslösen 
können, und dass die Verfahren der Altersfeststellung anhand von messungen der Knochendichte oder der Zahn
mineralisierung umstritten und sehr ungenau sind; fordert die Kommission auf, in die strategischen Leitlinien – 
auf bewährten Verfahren fußende – gemeinsame Normen für die methode der Altersfeststellung aufzunehmen, 
wobei diese auf einem mehrschichtigen und interdisziplinären Ansatz beruhen soll; erinnert daran, dass die Alters
feststellung auf wissenschaftliche, sichere, kindgerechte, geschlechterdifferenzierte und faire Weise durchgeführt 
werden soll, mit besonderer Berücksichtigung von mädchen, und sie sollte von unabhängigen, qualifizierten Fach
kräften und Sachverständigen durchgeführt werden; erinnert daran, dass die Altersfeststellung unter gebühren
der Wahrung der rechte des Kindes und unter Gewährleistung seiner körperlichen Unversehrtheit durchzuführen 

(79) der Text der Entschließung ist abrufbar unter http://assembly.coe.int/main.asp?link=/documents/AdoptedText/ta11/ErES1810.htm
(80) der Text des Aktionsplans ist abrufbar unter http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COm:2010:0213:FIN:dE:PdF
(81) der Text der Entschließung ist abrufbar unter http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEx:31997Y0719(02):dE:HTmL 
(82) der Text der Entschließung ist abrufbar unter http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?type=TA&language=dE&reference=P7TA2013387 

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1810.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y0719(02):DE:HTML
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2013-387
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ist, dass die menschenwürde stets gebührend zu beachten ist und dass bei Zweifeln bezüglich des Alters bei min
derjährigen der Grundsatz „in dubio pro reo“ zu gelten hat; erinnert auch daran, dass medizinische Untersuchun
gen nur durchgeführt werden sollten, wenn alle anderen methoden der Altersfeststellung bereits ausgeschöpft 
sind, und dass es ermöglicht werden muss, die Ergebnisse einer Bewertung anzufechten; begrüßt die Arbeit der 
EASO zu diesem Thema, die bei allen den Umgang mit minderjährigen betreffenden maßnahmen herangezogen 
werden sollte.“

Leitlinien internationaler Organisationen

UNHCR

Zu den richtlinien des UNHCr, die für die Altersbestimmung von besonderer Bedeutung sind, gehören:

• Flüchtlingskinder: Richtlinien zu ihrem Schutz und ihrer Betreuung (1994) (83): Auch wenn die richtlinien 
in erster Linie für das UNHCrPersonal bestimmt sind, sind sie für alle mit Kindern im Asylbereich befassten 
Fachkräfte relevant. die Altersbestimmung selbst wird in Kapitel 8 Abschnitt I über die Prüfung der Flücht
lingseigenschaft behandelt. 

• Richtlinien über allgemeine Grundsätze und Verfahren zur Behandlung asylsuchender unbegleiteter 
Minderjähriger (1997) (84): Abschnitt 5.11 der richtlinien enthält die folgenden besonderen Hinweise zur 
Einschätzung des Alters: Wenn man hinsichtlich des Kindesalters auf Schätzungen angewiesen ist, sollte 
Folgendes beachtet werden: a) Bei der Einschätzung des Alters ist nicht nur das körperliche Erscheinungs
bild des Kindes heranzuziehen, sondern auch seine psychische reife. b) Wenn man sich zur Feststellung des 
wahrscheinlichen Alters des Kindes wissenschaftlicher methoden bedient, sollten gewisse Genauigkeitsto
leranzen zulässig sein. die methoden müssen verlässlich und menschenwürdig sein. c) Im Zweifelsfall sollte 
zugunsten des Kindes entschieden werden, wenn das genaue Alter ungewiss ist. Wo immer möglich sollten 
die rechtlichen Folgen bzw. die Bedeutung des Alterskriteriums so gering wie möglich sein oder nur wenig 
ins Gewicht fallen. Es ist nicht wünschenswert, dass von diesem Kriterium ein Übermaß an rechtlichen Vor 
oder Nachteilen abgeleitet wird, da dies einen Anreiz zur manipulation darstellen könnte. Ausschlaggebend 
muss sein, ob der Betreffende eine „Unreife“ und Hilflosigkeit zeigt, die eine sensiblere Behandlung erfor
dern könnten.

• Richtlinien zum internationalen Schutz Nr. 8: Asylanträge von Kindern im Zusammenhang mit Artikel 1 (A) 2 
und 1 (F) des Abkommens von 1951 bzw. des Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 
22. Dezember 2009, HCR/GIP/09/08 (85): die richtlinien behandeln die notwendigen Garantien für die Alter
seinschätzung per se in Randnummer 7 und Randnummer 75. Ferner behandeln sie: die Bedeutung des 
Alters für die Flüchtlingsdefinition, die dem Alter entsprechend und unter Berücksichtigung des Geschlechts 
auszulegen ist (Randnummer 4); die Auswirkungen der Herabsetzung des Kindesalters (Randnummer 7); 
Alter als unabänderliches merkmal (Randnummer 49); die Anwendung von Ausschlussklauseln (Randnum-
mer 60) sowie Verfahrensgarantien (Randnummer 75-77).

UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes

Zu den relevanten Bemerkungen des UNAusschusses für die rechte des Kindes gehören:

• Allgemeine Bemerkung Nr. 6 über die Behandlung unbegleiteter und von ihren Eltern getrennter Kinder 
außerhalb ihres Herkunftslandes (2005) (86): Ziel dieser Allgemeinen Bemerkung ist es, die Aufmerksamkeit 
auf die besondere Verletzbarkeit unbegleiteter und von ihren Eltern/Sorgeberechtigten getrennter Kinder 
zu lenken und einen Leitfaden zu Schutz, Betreuung und angemessener Behandlung unbegleiteter und von 
ihren Eltern/Sorgeberechtigten getrennter Kinder vorzugeben. die für die Einschätzung des Alters relevan
ten Abschnitte sind insbesondere: Abschnitt V (Berücksichtigung notwendiger allgemeiner und besonderer 
Schutzvorkehrungen), der unter „Erste Einschätzung und Sofortmaßnahmen“ entsprechende Leitlinien ent
hält; und Abschnitt VIII (Schulungen, datenerfassung und Statistiken), unter „Schulung des mit unbegleite
ten und von ihren Eltern/Sorgeberechtigten getrennten Kindern befassten Personals“.

• Allgemeine Bemerkung Nr. 10 zu Rechten des Kindes in der Jugendgerichtsbarkeit (2007) (87): Ziel die
ser Allgemeinen Bemerkung ist es, die Aufmerksamkeit auf die besondere Situation und die besonderen 
rechte des Kindes in der Jugendgerichtsbarkeit zu lenken. die Frage des Alters und ihrer Konsequenzen ist 

(83) der Text der richtlinien ist abrufbar unter http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=51c98c8d4 
(84) der Text der richtlinien ist abrufbar unter http://www.refworld.org/publisher,UNHCr,THEmGUIdE,,47442c952,0.html 
(85) der Text der richtlinien ist abrufbar unter http://www.refworld.org/publisher,UNHCr,THEmGUIdE,,4bf1459f2,0.html 
(86) der Text der Allgemeinen Bemerkung Nr. 6 ist abrufbar unter http://www.nationalcoalition.de/pdf/15_10_2012/allgemeine_bemerkung_no6.pdf 
(87) der Text der Allgemeinen Bemerkung Nr. 10 ist (in englischer Sprache) abrufbar unter http://www.crin.org/docs/CrC_GeneralComment10.pdf 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=51c98c8d4
http://www.refworld.org/publisher,UNHCR,THEMGUIDE,,47442c952,0.html
http://www.refworld.org/publisher,UNHCR,THEMGUIDE,,4bf1459f2,0.html
http://www.national-coalition.de/pdf/15_10_2012/allgemeine_bemerkung_no6.pdf
http://www.crin.org/docs/CRC_GeneralComment10.pdf
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ein wichtiges und immer wieder auftretendes Thema, insbesondere im Kontext von Strafmündigkeit und 
anwendbaren Verfahren und/oder Bestimmungen. die spezielle Frage der Festlegung des mindestalters für 
die Strafmündigkeit und der Einschätzung des Alters wird in Randnummer 35 behandelt, und in Randnum-
mer 39 werden die Schritte behandelt, die zu unternehmen sind, um Artikel 7 der Kinderrechtskonvention 
umzusetzen, insbesondere im Hinblick auf Geburtenregister/Geburtsurkunden.

• Allgemeine Bemerkung Nr. 14 über das Recht des Kindes auf vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls 
(Artikel 3 Absatz 1 Kinderrechtskonvention) (2013) (88): diese Allgemeine Bemerkung befasst sich mit den 
wichtigsten rechten des Kindes im Lichte der vorrangigen Berücksichtigung des Kindeswohls gemäß den 
Vorgaben der Kinderrechtskonvention.

Berichte und Studien
Weitere relevante Berichte und Studien sind unter anderem:

• Bericht des Sonderberichterstatters über die Menschenrechte von Migranten, in dem sich dieser mit dem 
Schutz von Kindern im Kontext der Migration befasst, A/HRC/11/7 (2009) (89): der Bericht nimmt Bezug 
auf die Allgemeine Bemerkung Nr. 6 des UNAusschusses für die rechte des Kindes und wiederholt notwen
dige Garantien im Zusammenhang mit der Altersbestimmung in Randnummer 102.

• Unicef, Age Assessment: A Technical Note (2013) (90): Bei dieser technischen Bemerkung handelt es sich um 
ein Arbeitspapier zur Förderung des Wissensaustauschs und der diskussion über das Thema Altersbestimmung.

• Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA): „Unbegleitete, asylsuchende Kinder in den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union“ (2010) (91): In dem vergleichenden Bericht werden die Erfahrungen 
und meinungen unbegleiteter asylsuchender Kinder und der für ihre Betreuung zuständigen Erwachsenen 
in zwölf mitgliedstaaten der Europäischen Union untersucht. damit wird der Notwendigkeit entsprochen, 
die meinungen und Erfahrungsberichte der Kinder in alle Arbeiten einzubeziehen, die als Grundlage für 
politische maßnahmen dienen sollen. Im Zuge der zugrunde liegenden Feldarbeit wurden 336 unbegleitete 
Kinder aus unterschiedlichen Ländern sowie 302 Erwachsene befragt, die für solche Kinder verantwortlich 
waren, sie unterstützten oder mit ihnen arbeiteten. der Bericht, der sich mit den Lebensbedingungen sowie 
mit rechtlichen Fragen und Verfahren befasst, widmet Abschnitt 2.2 der Altersbestimmung.

• Separated Children in Europe Programme (SCEP): Statement of Good practice (2009) (92): das Statement, 
eine Erklärung zur Einhaltung bestmöglicher Standards für den Umgang mit unbegleiteten minderjährigen, 
stellt die Grundlage für die politische und praktische Arbeit des SCEP dar. mit der Altersbestimmung befasst 
es sich insbesondere in Abschnitt D5.

• SCEP, Review of current laws, policies and practices relating to age assessment in sixteen European Coun-
tries (2011) (93): der Bericht enthält eine Zusammenfassung der nationalen Situation im Bereich der Altersbe
stimmung in 16 Ländern und umreißt die für die Altersbestimmung relevanten Kernfragen des Schutzes. 

• SCEP, Position Paper on age assessment in the Context of Separated Children in Europe (2012) (94): Die
ses Positionspapier stützt sich auf den Bericht des SCEP von 2011 und sein Statement of Good Practice von 
2009. Es betont die Notwendigkeit besonderen Schutzes und besonderer Unterstützung für unbegleitete 
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fahren sowie Konzepte, methoden und Ergebnisse der Altersbestimmung.

(88) der Text der Allgemeinen Bemerkung Nr. 14 ist (in englischer Sprache) abrufbar unter http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html 
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Anhang 6: Überblick über die zur 
Altersbestimmung verwendeten methoden, 
nach Land

Nichtmedizinische Methoden

Land Eingereichte 
Dokumente 

Gespräch zur 
Altersbestimmung

Beurteilung durch 
Sozialdienst

Schätzungen anhand 
der physischen 

Erscheinung
Sonstige

Australien √ √ √
Österreich √ √
Belgien √
Bulgarien √
Kanada √ √ (96)
Kroatien √ √
Zypern √ √
Tschechische 
republik

√

dänemark √
Estland √ √ √ √
Finnland √ √ √
Frankreich √ √
deutschland √ √ √
Griechenland √ √ √ √ (97)
Ungarn √ √ √
Irland √ √ √ √
Italien √ √
Lettland
Litauen √ √
Luxemburg
Malta √ √
Niederlande √ √ √
Neuseeland √ √ √
Norwegen √ √ √
Polen √ √
Portugal
rumänien √
Slowakei √
Slowenien √ √ (98)
Spanien √ √
Schweden √ √ √ √
Schweiz √ √
Vereinigtes 
Königreich

√ √ √ √ √ (99)

Vereinigte Staaten √ √ √ (100)

(96) Keine bestimmte Vorgehensweise; Standardpraxis wird befolgt.
(97) Gilt bis zum Nachweis des Gegenteils als Kind.
(98) Gilt bis zum Nachweis des Gegenteils als Kind.
(99) das Vereinigte Königreich nimmt keine Weiterleitung zur Altersbestimmung an den Sozialdienst vor, wenn Zweifel an der Angabe eines Asylbewerbers, 

minderjährig zu sein, bestehen und keine oder nur wenige Nachweise zur Stützung dieser Altersangaben vorliegen und seine physische Erscheinung bzw. 
sein Verhalten nahelegen, dass er deutlich älter ist als 18 Jahre. Unter diesen Umständen wird der Antragsteller vom Innenministerium als Volljähriger 
betrachtet. Zwei geeignete Beamte müssen unabhängig voneinander eine sorgfältige Beurteilung abgeben, ob ein Antragsteller in diese Kategorie fällt und 
damit als Volljähriger betrachtet wird. der Antragsteller wird hierüber und über die Tatsache informiert, dass er sich zwecks einer Altersbestimmung an 
den Sozialdienst wenden kann. Liegen dem Innenministerium neue Nachweise vor, ist die Entscheidung, den Antragsteller als Volljährigen zu betrachten, 
erneut zu prüfen.

(100) Führen grundsätzlich keine wissenschaftlichen Beurteilungen zur Bestimmung des Alters eines Antragstellers durch.
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Medizinische Methoden

Land
Röntgenunter-

suchung der 
Hand und des 
Handgelenks

Röntgenunter-
suchung des 

Schlüsselbeins

Zahnmedizinische 
Röntgenunter-

suchung

Zahnme-
dizinische 

Unter-
suchung

Psycho-
logische 

Gespräche/
Tests

Kinderärztliche 
Bestimmung 

des physischen 
Entwicklungs-

stands

Unter-
suchung der 
Geschlechts-

reife
Sonstige

Australien
Österreich √ √ √ √ √
Belgien √ √ √
Bulgarien √ √ √
Kanada
Kroatien √ (101)
Zypern
Tschechische 
republik

√

dänemark √ √ √ √ √ √
Estland √ √ √ √ √ √
Finnland √ √ √
Frankreich √ √ √ √
deutschland √ √ √ √ √
Griechenland √ √ √ √ √
Ungarn √ √ √ √
Irland
Italien √ √ √ √
Lettland √ √ √ √ √
Litauen √ √ √ √ (102)
Luxemburg √ √
Malta √
Niederlande √ √
Neuseeland √ √ √ √ √ √
Norwegen √ √ √
Polen √ √ √ √ √ (103)
Portugal √ √ √ √
rumänien √ √ √ √ √
Slowakei √ √ √
Slowenien
Spanien √
Schweden √ √
Schweiz √
Vereinigtes 
Königreich
Vereinigte 
Staaten

√ (104)

(101) Hat in zwei (2) Fällen medizinische methoden angewandt.
(102) röntgenuntersuchungen der Halswirbelsäule und der rechten Schulter.
(103) dNAUntersuchung auf Ersuchen des Antragstellers.
(104) Führen grundsätzlich keine wissenschaftlichen Beurteilungen zur Bestimmung des Alters eines Antragstellers durch.
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